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Allgemeine Auftragsbedingungen III 

A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S 

Abs.  Absatz 

AfA  Absetzung für Abnutzung 

bzw. beziehungsweise 

eG  eingetragene Genossenschaft  

GO NRW  Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

GPA  Gemeindeprüfungsanstalt  

HGB  Handelsgesetzbuch 

i.V.  im Vorjahr 
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n.F.  neue Fassung 
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PS  Prüfungsstandard des IDW 

* + = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnisrückgang 
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I. Prüfungsauftrag 

Der Bürgermeister der 

Gemeinde Südlohn 
– nachfolgend auch „Gemeinde“ genannt – 

erteilte uns aufgrund der gesetzlichen Vorschriften in § 102 GO NRW den Auftrag, den Jahres-

abschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 

für das Jahr 2021 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten. 

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bericht-

erstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.). 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathe-

matisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse 

auswirken. 

Dem Bericht ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 einschließlich Lagebericht 2021 

als Anlage I beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage 

der Gemeinde durch die gesetzlichen Vertreter (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurch-

führung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prü-

fung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis V. 

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis 

zu Dritten – die als Anlage III beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprü-

fer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017. 
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II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Zur Beurteilung der Lage der Gemeinde durch die gesetzlichen Vertreter nehmen wir nachfol-

gend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor: 

 Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zur Lage der 

Gemeinde Südlohn: 

Die Gemeinde Südlohn erzielte im Haushaltsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von T€ 3.318 

(i.V. T€ 2.298). 

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz, der einen Gewinn von T€ 537 vorsah, wurde 

das Jahresergebnis somit um T€ 2.781 verbessert. Ursächlich waren insbesondere um rd. 

2,6 Mio. € höhere Steuererträge, die mit rd. 2,3 Mio. € aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre 

erheblich über dem Planansatz liegende Gewerbesteuererträge betrafen. Entsprechend den 

Regelungen des NKF-CIG wurden pandemiebedingte Ergebnisbelastungen in Höhe von T€ 339 

als außerordentlicher Ertrag erfasst. 

Die Vermögensstruktur der Gemeinde ist weiterhin durch das Anlagevermögen (74,2 Mio. €; i.V. 

71,9 Mio. €) geprägt, dessen Anteil an der Bilanzsumme sich auf rd. 92 % (i.V. rd. 93 %) beläuft. 

Die Eigenkapitalquote konnte in Auswirkung des erzielten Jahresüberschusses auf 35 % (i.V. 

33 %) verbessert werden. 

 Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur vor-

aussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken: 

Die gesetzlichen Vertreter weisen darauf hin, dass die Gewerbesteuer die wesentliche Einnah-

mequelle der Gemeinde bleibt und dass die Gemeinde daher weiterhin anstrebt, ein ausreichen-

des Angebot an Gewerbegrundstücken vorzuhalten. 

Risiken werden neben den globalen Entwicklungen, wie z.B. der Corona-Pandemie, Ukraine-

krieg und dem Klimawandel, insbesondere in Rückgängen bei den Steuereinnahmen, unge-

planten Tariferhöhungen sowie zusätzlichen Umlagen bei Gemeindeverbänden identifiziert. 

Des Weiteren können Zinsschwankungen, Risiken aus Beteiligungen, Folgekosten kommunaler 

Investitionen und Probleme bei der Gewinnung neuen Personals negative Auswirkungen auf 

die Lage der Gemeinde haben. 
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Entsprechend dem Haushaltsplan 2022 sind positive Ergebnisse erst wieder in den letzten Jah-

ren des Finanzplanungszeitraum zu erwarten. Vor allem steigende Transferaufwendungen stel-

len eine Belastung für den Haushalt dar.  

Die Beurteilung der Lage der Gemeinde ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen 

– insbesondere den Planungsrechnungen – plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die im Lage-

bericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zur künftigen Entwicklung sind nachvoll-

ziehbar.  

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lage-

beurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. 
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III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 

und der Lagebericht zu prüfen. 

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Landesrechtes für Nordrhein-Westfalen 

aufgestellt. 

Für Aufstellung und Inhalt des Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu einge-

richteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei den 

gesetzlichen Vertretern der Gemeinde. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen 

und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Auf-

gaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah-

resabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher 

Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung au-

ßerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten bilden keinen Gegenstand 

unserer Abschlussprüfung. 

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken 

beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Ge-

genstand unseres Prüfungsauftrages. 

Bei unserer Prüfung haben wir die vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Abschlussprüfung beachtet. 

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Un-

richtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzlage wesentlich auswirken, erkannt werden können.  

Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kriti-

schen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prü-

fungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen. 

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Gemeinde sowie 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde, der Erwartungen über mögliche Fehler 

sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwi-

ckelt. 

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-

tems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der 

Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender 

Sicherheit möglich waren. 
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Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfun-

gen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang 

unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation der Rech-

nungslegung durchgeführt. 

Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2020 wurde vom Rat der Gemeinde Südlohn in seiner Sitzung vom 15. Dezem-

ber 2021 festgestellt. 

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Sys-

tems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungs-

handlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich. 

Aus den bei der Prüfung gewonnenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungs-

schwerpunkte: 

 Entwicklung der Ertragslage 

 Entwicklung des Anlagevermögens 

Analytische Prüfungshandlungen haben wir insbesondere bei der Analyse der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vorgenommen. 

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt. 

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-

Listen nachgewiesen. 

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge so-

wie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge. 

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei un-

serer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende 

Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermittelt. 

Die Prüfung wurde von uns im Oktober 2022 im Rathaus der Gemeinde sowie in unseren Bü-

roräumen in Bielefeld durchgeführt. Für den Datenaustausch wurden elektronische Formen ge-

nutzt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. 

Erbetene Auskünfte wurden uns von den gesetzlichen Vertretern der Gemeinde und den uns 

benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt. 

Die gesetzlichen Vertreter der Gemeinde haben uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung 

abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben. 
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IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften ist der Buchungsstoff voll-

ständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende 

Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. 

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungs-

programme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewährleisten. 

1.2. Jahresabschluss 

Der nach den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW aufgestellte Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2021 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren ge-

prüften Unterlagen abgeleitet. 

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und 

der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben sind im Anhang vollständig gemacht. 
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1.3. Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen 

Maßgeblich für die Analyse und Beurteilung des Ergebnisses des Haushaltsjahres sind die Ab-

weichungen zu dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan. 

Vor dem gesetzlichen Hintergrund der Gesamtdeckung und den vom Rat beschlossenen De-

ckungsvermerken stellt sich der Haushaltsplan bzw. dessen Fortschreibung im Vergleich zum 

Jahresergebnis 2021 wie folgt dar: 

T€ T€ T€

ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben 12.239 14.860 2.621+           

Zuwendungen und Umlagen 2.402 2.675 273+              

Leistungsentgelte 4.191 3.937 254-               

sonstige Erträge 355 644 289+              

19.187 22.116 2.929+           

ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen 3.797 3.889 92-                 

Aufwendungen für Sach-/Dienst-

leistungen 1.917 1.832 85+                

Abschreibungen 2.382 2.246 136+              

Transferaufwendungen 8.880 8.522 358+              

sonstige Aufwendungen 2.639 2.427 212+              

19.615 18.916 699+              

ordentliches Ergebnis 428-                  3.200+         3.628+           

Finanzergebnis 233-                  221-             12+                

außerordentliches Ergebnis 1.198+              339+            859-               

Jahresüberschuss 537+                 3.318+         2.781+           

fortgeführter

Ansatz des

Haushaltsjahre

Ist-Ergebnis

2 0 2 1 Abweichung*

Mit T€ 3.318 konnte der Jahresüberschuss im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um 

T€ 2.781 positiver gestaltet werden. 
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1.4. Lagebericht 

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde enthält nach unseren Feststellungen 

die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung 

des Lageberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei 

der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung 

von der Lage der Gemeinde. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 

sind zutreffend dargestellt. 

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen 

Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 

Finanzlage der Gemeinde. 

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren. Sie blieben im 

Vergleich zum Vorjahr unverändert. 
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3. Wirtschaftliche Verhältnisse 

3.1. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage 

Ver-

änderung

T€ % T€ % T€

V e r m ö g e n

Corona-Bilanzierungshilfe 848 1 509 1 339+       

Immaterielle Vermögensgegen-

stände und  Sachanlagen 70.871 88 68.744 89 2.127+    

Finanzanlagen 3.352 4 3.206 4 146+       

langfristige Forderungen 485 1 354 - 131+       

Rechnungsabgrenzugsposten 366 - 385 1 19-          

langfristiges Vermögen 75.922 94 73.198 95 2.724+    

Vorräte 134 - 119 - 15+         

Forderungen 2.279 3 2.223 3 56+         

flüssige Mittel 2.500 3 1.599 2 901+       

kurzfristiges Vermögen 4.913 6 3.941 5 972+       

Gesamtvermögen 80.835 100 77.139 100 3.696+    

K a p i t a l

Eigenkapital 28.515 35 25.407 33 3.108+    

Sonderposten 27.610 34 27.345 35 265+       

Darlehen 12.601 16 11.390 15 1.211+    

Rückstellungen 7.956 10 7.527 10 429+       

Rechnungsabgrenzungsposten 131 - - - 131+       

langfristiges Kapital 76.813 95 71.669 93 5.144+    

Darlehen 790 1 2.798 4 2.008-     

Verbindlichkeiten 3.232 4 2.672 3 560+       

kurzfristiges Kapital 4.022 5 5.470 7 1.448-     

Gesamtkapital 80.835 100 77.139 100 3.696+    

31.12.2021 31.12.2020
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Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmale waren auf der Vermö-

gensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gemeinde, auf der Schuldenseite die Dauer der 

Verfügbarkeit. Die im Folgejahr fälligen Tilgungsleistungen der Darlehen haben wir dem kurz-

fristigen Bereich zugeordnet. 

Im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres erhöhte sich die Bilanzsumme um T€ 3.696 (rd. 

5 %) auf T€ 80.835. 

Entsprechend § 33a KomHVO NRW wurden coronabedingte Belastungen in Höhe von T€ 339 

der Corona-Bilanzierungshilfe zugeführt. 

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen – im Wesentlichen 

bestehend aus Grund- und Infrastrukturvermögen – nahm um T€ 2.127 zu. Zugängen von 

T€ 4.464 standen Abschreibungen von T€ 2.246 sowie Abgänge von T€ 91 gegenüber.  

Die Finanzanlagen beinhalteten jeweils im Vorjahresvergleich unverändert mit T€ 1.993 den 

Kultur- und Freizeitbetrieb und mit T€ 959 den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. Des Wei-

teren wurden vornehmlich Anteile am Versorgungsfonds (T€ 359; i.V. T€ 227) ausgewiesen.  

Die Erhöhung der langfristigen Forderungen resultierte aus Zuwendungsbescheiden für das Kli-

maschutzkonzept. 

Die Entwicklung der flüssigen Mittel ist in der diesem Prüfungsbericht als Anlage beigefügten 

Finanzrechnung dargestellt. 

Das Eigenkapital stieg in Auswirkung des erwirtschafteten Jahresüberschusses unter Berück-

sichtigung der Verrechnungen nach § 44 Absatz 4 KomHVO NRW um T€ 3.108. Die Eigenka-

pitalquote verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 35 %. 

Ursächlich für den Anstieg der Sonderposten um insgesamt T€ 265 waren im Wesentlichen eine 

Erhöhung im Bereich der Zuwendungen, die aus der investiven Verwendung von Pauschalen 

resultierte, sowie eine Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der 

Entwässerung. 

Der langfristige Anteil der Darlehen erhöhte sich bei Neuaufnahmen von T€ 2.000 und planmä-

ßigen Tilgungen insgesamt um T€ 1.211. 

Der Ausweis der langfristigen Rückstellungen beinhaltete Pensions- und Beihilferückstellungen 

(T€ 7.855; i.V. T€ 7.358) sowie Altersteilzeitrückstellungen (T€ 101; i.V. T€ 169). 

Der Rechnungsabgrenzungsposten betraf Zuwendungen für das Klimaschutzkonzept. 
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Die Abnahme der kurzfristigen Darlehen war vornehmlich auf die zum Vorjahresstichtag beste-

henden, zinsbringenden Liquiditätskredite (T€ 2.000) zurückzuführen, die Anfang 2021 zurück-

gezahlt wurden. 

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten nahmen insgesamt um T€ 560 zu. Ursächlich hierfür waren 

insbesondere durch noch nicht verwendete Pauschalen erhöhte erhaltene Anzahlungen 

(+ T€ 176), gestiegene Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (+ T€ 192) sowie die 

Verbindlichkeit aus der Einlage in den GIB (T€ 210). 

Hinsichtlich weiterer Aufgliederungen und Erläuterungen zu Posten der Bilanz verweisen wir auf 

den als Anlage beigefügten Anhang. 

Zum Bilanzstichtag war das langfristige Vermögen (T€ 75.922) vollständig durch langfristiges 

Kapital (T€ 76.813) gedeckt. 
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3.2. Ertragslage 

2 0 2 1 2 0 2 0
Ver-

änderung*

T€ T€ T€

Steuern und Abgaben 14.860 12.998 1.862+       

Zuwendungen und Umlagen 2.675 2.549 126+          

Leistungsentgelte 3.937 4.291 354-           

sonstige Erträge 644 636 8+              

ordentliche Erträge 22.116 20.474 1.642+       

Personalaufwendungen 3.889 3.588 301-           

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.832 2.088 256+          

Abschreibungen 2.246 2.055 191-           

Transferaufwendungen 8.522 8.273 249-           

sonstige Aufwendungen 2.427 2.439 12+            

ordentliche Aufwendungen 18.916 18.443 473-           

ordentliches Ergebnis 3.200+    2.031+    1.169+       

Finanzergebnis 221-        242-        21+            

außerordentliches Ergebnis 339+       509+       170-           

Jahresüberschuss 3.318+    2.298+    1.020+       

Die Gemeinde schloss das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von T€ 3.318 (i.V. 

T€ 2.298) ab. Zusammengefasst waren folgende Sachverhalte maßgeblich: 

Die Steuern und Abgaben setzten sich wie folgt zusammen: 

2 0 2 1 2 0 2 0
Ver-

änderung*

T€ T€ T€

Gewerbesteuer 6.996 5.998 998+          

Gemeindeanteil Einkommensteuer 4.218 3.788 430+          

Grundsteuer 1.834 1.787 47+            

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 830 868 38-             

übrige Erträge 982 557 425+          

14.860 12.998 1.862+       
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Der Anstieg der übrigen Erträge betraf Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit Gebiets-

änderungen zwischen der Gemeinde Südlohn und der Stadt Borken. 

Bei den Zuwendungen und Umlagen beinhaltete der Vorjahresausweis einmalige Zahlungen 

des Landes für pandemiebedingte Gewerbesteuerausfälle nach dem Gewerbesteuerausgleich-

setz (T€ 185). Dem standen im Berichtsjahr vor allem höhere Auflösungen von Sonderposten 

(+ T€ 220) sowie gestiegene Zuweisungen für Asylbewerber (+ T€ 246) gegenüber. 

Der Vorjahresausweis der Leistungsentgelte war durch Erträge im Bereich der Gewässerunter-

haltung für insgesamt drei Jahre maßgeblich positiv beeinflusst. 

Die Erhöhung der Personalaufwendungen resultierte neben einer Tariferhöhung vor allem aus 

der Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellung. 

Die Abnahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen war vornehmlich auf im Vor-

jahresvergleich niedrigere Unterhaltungsaufwendungen sowie Minderaufwendungen im Zusam-

menhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen. 

Die Transferaufwendungen betrafen mit T€ 6.413 (i.V. T€ 6.074) die erneut gestiegene Kreis- 

und Jugendamtsumlage. 

Das Finanzergebnis setzte sich wie folgt zusammen: 

2 0 2 1 2 0 2 0
Ver-

änderung*

T€ T€ T€

Finanzerträge 3 2 1+             

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 224 244 20+           

221-        242-        21+           

Das außerordentliche Ergebnis betraf die Aktivierung coronabedingter Belastungen gemäß 

§ 33a KomHVO NRW. 

Für weitere Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf die Ausführungen im als An-

lage beigefügten Anhang. 
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V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

„An die Gemeinde Südlohn 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Südlohn – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, 
den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde für das Haushaltsjahr vom 
01. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2021 sowie ih-
rer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

o vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Verantwortung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, 
zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben. 

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er 
als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Rat der Gemeinde Südlohn ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gemeinde Südlohn zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde 
vermittelt sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
nach § 102 Abs. 1 GO NRW und in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können, 

o gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkeh-
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme der Gemeinde abzugeben, 

o beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben, 

o ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. 
der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die ste-
tige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann, 

o beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermit-
telt, 

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde, 

o führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Ri-
siko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

Bielefeld, den 26. Oktober 2022 

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Cebulla Heidbrink 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts 

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 

und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 

450 n.F.). 

Bielefeld, den 26. Oktober 2022 

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Cebulla Heidbrink 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Jahresabschluss Gemeinde Südlohn 2021 
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Jahresabschluss  zum 31 .12 .2021  

Gemeinde Südlohn 
 
 
Den Entwurf des Jahresabschlusses habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vor-
gelegt (§ 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW). 
 
Südlohn, den 20.09.2022 
 

 
(Küpers) 
Kämmerin 
 
 
Den Entwurf habe ich bestätigt und dem Rat zur Feststellung zugeleitet (§ 95 Abs. 5 Gemeindeord-
nung NRW). 
 
 
Südlohn, den 30.09.2022 

 
 
 
 

(Stödtke) 
Bürgermeister 
 
 
 

Gesetzliche Grundlagen 
Nach § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines 
jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Der Jahresabschluss 
besteht aus: 

- der Ergebnisrechnung 
- der Finanzrechnung 
- den Teilrechnungen 
- der Bilanz 
- dem Anhang. 

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. 
Da auf einen Gesamtabschluss verzichtet wird, ist ferner ein Beteiligungsbericht beizufügen. 
 
 
 





Ergebnis 
2020

Fortge-
schriebe-

ner Ansatz
2021 

davon
Ermäch-
tigungs-
übertra-
gungen

aus dem 
Vorjahr

Ist-
Ergebnis 

2021

Vergleich
Ansatz/Ist

(Sp 4 ./. 
Sp. 2)

Ermäch-
tigungs-
übertra-
gungen
in das

Folgejahr

1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.997.674,58 12.238.550,00 0,00 14.859.933,93 2.621.383,93 0,00

2 + Zuwendungen und
 allgemeine Umlagen

2.139.577,12 2.082.269,00 0,00 2.238.623,23 156.354,23 0,00

3 + sonstige Transfererträge 20.021,60 7.400,00 0,00 14.186,12 6.786,12 0,00

4  + öffentlich-rechtliche
 Leistungsentgelte

3.663.041,51 3.673.080,00 0,00 3.342.747,53 -330.332,47 0,00

5  + privatrechtliche
 Leistungsentgelte

627.943,12 517.880,00 0,00 593.693,51 75.813,51 0,00

6  + Kostenerstattungen
 und Kostenumlagen

409.466,42 320.040,00 0,00 436.364,88 116.324,88 0,00

7  + sonstige ordentliche
 Erträge

616.022,69 390.930,00 0,00 683.421,39 292.491,39 0,00

8 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 +/- Bestandsveränderungen -120,00 -43.640,00 0,00 -52.748,48 -9.108,48 0,00

10 = Ordentliche Erträge 20.473.627,04 19.186.509,00 0,00 22.116.222,11 2.929.713,11 0,00
11 - Personalaufwendungen 2.600.857,38 3.421.330,00 0,00 3.477.866,37 56.536,37 0,00

12 - Versorgungsaufwendungen 987.259,24 375.690,00 0,00 411.442,26 35.752,26 0,00

13   - Aufwendungen Sach-/
 Dienstleistungen

2.087.985,97 1.916.495,22 105.996,25 1.832.232,47 -84.262,75 12.851,78

14 - bilanzielle Abschreibungen 2.054.661,00 2.382.383,00 0,00 2.246.300,59 -136.082,41 0,00

15 - Transferaufwendungen 8.272.886,59 8.880.126,04 47.882,04 8.521.873,66 -358.252,38 54.100,00

16  - sonstige ordentliche 
 Aufwendungen

2.439.063,23 2.638.627,19 53.219,19 2.426.888,30 -211.738,89 69.311,75

17 = Ordentliche Aufwendungen 18.442.713,41 19.614.651,45 209.197,48 18.916.603,65 -698.047,80 136.263,53

18 = ordentliches Ergebnis 2.030.913,63 -428.142,45 -209.197,48 3.199.618,46 3.627.760,91 -136.263,53

(Zeilen 10 + 17)

19 + Finanzerträge 2.081,07 200,00 0,00 2.931,74 2.731,74 0,00
20  - Zinsen und sonstige 

 Finanzaufwendungen -244.062,29 -233.660,00 0,00 -223.554,91 10.105,09 0,00
21 = Finanzergebnis -241.981,22 -233.460,00 0,00 -220.623,17 12.836,83 0,00

(Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis laufd. 

Verwaltungstätigkeit
1.788.932,41 -661.602,45 -209.197,48 2.978.995,29 3.640.597,74 -136.263,53

(Zeilen 18 und 21)
23 + außerordentliche Erträge 508.847,71 1.198.930,00 0,00 339.189,95 -859.740,05 0,00
24 - außerord.  Aufwend. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis 508.847,71 1.198.930,00 0,0 339.189,95 -859.740,05 0,0

(Zeilen 23 und 24)

26 = Jahresergebnis 2.297.780,12 537.327,55 -209.197,48 3.318.185,24 2.780.857,69 -136.263,53
(Zeilen 22 und 25)

27 Globaler Minderaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28  = Jahresergebnis nach Abzug 

globaler Minderaufwand 2.297.780,12 537.327,55 -209.197,48 3.318.185,24 2.780.857,69 -136.263,53
(Zeilen 26 und 27)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Verrechnete Erträge

29 bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verrechnete Aufwendungen
31 bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 210.085,66 0,00 0,00
33 Verrechungssaldo 0,00 0,00 0,00 210.085,66 0,00 0,00

Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2021
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Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2021

Ist 2020
Fortg.

Ansatz 2021

Davon 
Ermäch-
tigungs-
übertra-
gungen

aus dem
Vorjahr

Ist 2021

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp. 4 ./.

Sp 2)

Ermäch-
tigungs-
übertra-
gungen
in das

Folgejahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.947.576,91 12.240.570,00 0,00 14.873.917,62 2.633.347,62 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.139.834,92 1.096.060,00 0,00 1.293.274,24 197.214,24 0,00

3 + sonstige Transfereinzahlungen 17.771,60 7.400,00 0,00 13.436,12 6.036,12 0,00

4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.075.958,06 3.050.410,00 0,00 3.113.211,16 62.801,16 0,00

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 630.965,20 516.380,00 0,00 595.607,29 79.227,29 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 426.869,03 320.040,00 0,00 426.282,94 106.242,94 0,00

7 + sonstige Einzahlungen 411.313,55 369.230,00 0,00 1.066.489,45 697.259,45 0,00

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9.367,90 200,00 0,00 16.044,15 15.844,15 0,00

9 = Einzahlungen aus  laufd. Verwaltungstätigkeit 18.659.657,17 17.600.290,00 0,00 21.398.262,97 3.797.972,97 0,00

10 - Personalauszahlungen 3.073.716,56 3.291.100,00 0,00 2.958.365,99 -332.734,01 0,00

11 - Versorgungsauszahlungen 462.899,24 435.000,00 0,00 433.426,26 -1.573,74 0,00

12 - Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen 1.913.827,69 1.948.066,25 105.996,25 2.100.797,03 152.730,78 12.851,78

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 844.297,04 238.080,00 0,00 226.624,75 -11.455,25 0,00

14 - Transferauszahlungen 8.224.580,76 8.862.686,04 47.882,04 8.505.313,17 -357.372,87 54.100,00

15 - sonstige Auszahlungen 2.445.420,09 2.600.349,19 53.219,19 2.391.197,99 -209.151,20 69.311,75

16 = Auszahlungen aus  laufd. Verwaltungstätigkeit 16.964.741,38 17.375.281,48 207.097,48 16.615.725,19 -759.556,29 136.263,53

17 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit
(=  Zeilen 9 und 16)

1.694.915,79 225.008,52 -207.097,48 4.782.537,78 4.557.529,26 -136.263,53

18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 1.585.714,18 4.263.700,00 0,00 1.873.982,29 -2.389.717,71 0,00

19 + Einz. aus Veräußerung  Sachanlagen 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einz. aus Veräußerung  Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten 55.831,30 549.000,00 0,00 54.739,46 -494.260,54 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.645.445,48 4.812.700,00 0,00 1.928.971,75 -2.883.728,25 0,00

24 - Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude 86.825,84 275.600,00 0,00 169.274,17 -106.325,83 10.000,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.807.549,06 12.527.576,37 3.309.404,34 4.023.760,62 -8.503.815,75 1.656.783,41

26  -Ausz. Erw. v. beweglichem Anlagevermögen 396.213,06 1.018.884,38 89.384,38 260.569,72 -758.314,66 38.000,00

27 - Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen 19.895,54 191.500,00 140.000,00 146.497,80 -45.002,20 0,00

28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 0,00 426.000,00 0,00 256.197,68 -169.802,32 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.310.483,50 14.439.560,75 3.538.788,72 4.856.299,99 -9.583.260,76 1.704.783,41

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)

-4.665.038,02 -9.626.860,75 -3.538.788,72 -2.927.328,24 6.699.532,51 -1.704.783,41

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31)

-2.970.122,23 -9.401.852,23 -3.745.886,20 1.855.209,54 11.257.061,77 -1.841.046,94

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 2.183.372,00 8.604.460,00 2.450.000,00 2.000.000,00 -6.604.460,00 2.100.000,00

34
+ Einz. aus wirtschaftlich gleichkommenden
 Rechtsverhältnissen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 + Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 832.703,19 1.091.600,00 0,00 780.908,20 -310.691,80 0,00

- Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung 2.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.350.668,81 7.512.860,00 2.450.000,00 -780.908,20 -8.293.768,20 2.100.000,00

38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel
(Zeilen 32 und 37)

380.546,58 -1.888.992,23 -1.295.886,20 1.074.301,34 2.963.293,57 258.953,06

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 953.069,04 1.000.000,00 1.598.654,91 598.654,91 0,00

40 + Änderung Bestand fremde Finanzmittel -334.960,71 0,00 426.554,18 426.554,18 0,00

41 = Liquide Mittel
(Zeilen 38, 39 und 40)

998.654,91 -888.992,23 3.099.510,43 3.988.502,66 0,00

Saldo  Schwebeposten Aktiva/Passiva 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,00

Liquide Mittel unter Berücksichtigung 
der Schwebeposten

1.598.654,91 -888.992,23 0,00 2.499.510,43 0,00

Ein- und Auszahlungsarten

Seite 3



Aktiva Passiva

31.12.2021 31.12.2020 Veränd. 31.12.2021 31.12.2020 Veränd.

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 848.037,66 508.847,71 339.189,95

0,00

1 Anlagevermögen 74.223.274,17 71.949.881,76 2.273.392,41 1 Eigenkapital 28.515.498,53 25.407.398,95 3.108.099,58

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 81.532,12 60.108,76 21.423,36 1.1 Allgemeine Rücklage 13.569.351,48 13.779.437,14 -210.085,66

1.2 Sachanlagen 70.789.586,18 68.684.206,12 2.105.380,06 1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00

 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.591.842,18 3.689.198,62 -97.356,44 1.3 Ausgleichsrücklage 11.627.961,81 9.330.181,69 2.297.780,12

 1.2.1.1 Grünflächen 2.893.715,86 2.943.005,82 -49.289,96 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.318.185,24 2.297.780,12 1.020.405,12

 1.2.1.2 Ackerland 309.552,97 353.031,45 -43.478,48

 1.2.1.3 Wald, Forsten 44.581,13 44.581,13 0,00 2 Sonderposten 27.610.409,40 27.345.263,58 265.145,82

 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 343.992,22 348.580,22 -4.588,00 2.1 für Zuwendungen 17.342.488,23 17.134.692,67 207.795,56

 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 18.965.569,34 19.053.350,40 -87.781,06 2.2 für Beiträge 8.940.946,70 9.048.790,07 -107.843,37

 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.582.574,10 2.647.389,10 -64.815,00 2.3 für den Gebührenausgleich 533.384,33 362.444,70 170.939,63

 1.2.2.2 Schulen 11.607.909,70 11.520.686,58 87.223,12 2.4 Sonstige Sonderposten 793.590,14 799.336,14 -5.746,00

 1.2.2.3 Wohnbauten 0,00 0,00 0,00

 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 4.775.085,54 4.885.274,72 -110.189,18 3 Rückstellungen 8.865.577,45 8.479.043,83 386.533,62

 1.2.3 Infrastrukturvermögen 43.004.510,55 38.959.693,05 4.044.817,50 3.1 Pensionsrückstellungen 7.854.641,00 7.357.862,00 496.779,00

 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 5.402.861,84 5.247.695,93 155.165,91 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00 0,00

 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 279.621,95 293.611,95 -13.990,00 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 371.485,66 462.735,76 -91.250,10

 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 639.450,79 658.446,07 -18.995,28

 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 20.064.871,35 16.883.596,31 3.181.275,04

 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl. 17.201.144,90 16.476.121,35 725.023,55 4 Verbindlichkeiten 15.699.897,60 15.891.842,37 -191.944,77

 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 56.010,51 58.667,51 -2.657,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00

 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 437.136,83 445.218,83 -8.082,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 13.390.639,45 12.188.391,91 1.202.247,54

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2021

 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 437.136,83 445.218,83 -8.082,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 13.390.639,45 12.188.391,91 1.202.247,54

 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 21.682,46 17.664,06 4.018,40  nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen 15.902.903,85 12.641.395,11 3.261.508,74

 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.656.297,57 1.707.130,57 -50.833,00  Abwassereinrichtungen 16.439.878,62 15.875.357,55 564.521,07

 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 714.183,90 655.191,99 58.991,91  Straßenreinigung 25.611,30 27.546,30 -1.935,00

 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.398.363,35 4.156.758,60 -1.758.395,25  4.2.1 von Kreditinstituten 13.390.639,45 12.188.391,91 1.202.247,54

1.3 Finanzanlagen 3.352.155,87 3.205.566,88 146.588,99 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 0,00

 1.3.2 Beteiligungen 24.618,86 24.618,86 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 527.627,53 480.811,39 46.816,14

 1.3.3 Sondervermögen 2.952.382,38 2.952.382,38 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 163.827,87 190.404,00 -26.576,13

 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 373.154,63 226.565,64 146.588,99 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 994.201,92 584.316,53 409.885,39

 1.3.5 Ausleihungen 2.000,00 2.000,00 0,00  davon sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse 610.338,00 417.987,53 192.350,47

 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 4.8 Erhaltene Anzahlungen 623.600,83 447.918,54 175.682,29

 1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00

 1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 5 Passive Rechnungsabgrenzung 144.048,26 15.000,00 129.048,26

 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2.000,00 2.000,00 0,00

2 Umlaufvermögen 5.319.626,69 4.216.233,01 1.103.393,68

2.1 Vorräte 133.911,36 118.804,76 15.106,60

 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 85.516,40 70.409,80 15.106,60

 2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude 48.394,96 48.394,96 0,00

 2.1.3 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.686.204,90 2.498.773,34 187.431,56

 2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen 1.012.556,93 655.811,37 356.745,56

 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.673.647,97 1.842.961,97 -169.314,00

 davon gegen Einheitskasse 1.580.494,12 1.814.697,83 -234.203,71

 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00

2.4 Liquide Mittel 2.499.510,43 1.598.654,91 900.855,52

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 444.492,72 463.586,25 -19.093,53

Summe Aktiva 80.835.431,24 77.138.548,73 3.696.882,51 Summe Passiva 80.835.431,24 77.138.548,73 3.696.882,51
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A n h a n g  
J a h re s a b s c h l u s s  z u m  3 1 . 1 2 . 2 0 2 1  

G e m e i n d e  S ü d l o h n  
 
Nach § 45 KomHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen 
können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. 
 
Gesondert sind unter anderem anzugeben: 

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde vermittelt 

- die Verringerung der allgemeine Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwick-
lung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfris-
tigen Ergebnis- und Finanzplanung 

- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewer-
tungs- und Bilanzierungsmethoden, 

- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages, 

- die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 
KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, 

- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der 
örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegen-
ständen, 

- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, 
- bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung, 
- die Verpflichtungen aus Leasingverträgen, 
- Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und 

das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss 
vorliegt soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches 
handelt 

sowie weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder der 
KomHVO für den Anhang vorgesehen sind. 

 
Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanz-
buchhaltung unter Beachtung der Vorschriften des § 46 KomHVO geführt. Die Gliederung des Anla-
gevermögens erfolgt nach § 42 Abs. 3 KomHVO. 
Die Wertansätze der Bilanz vom 31.12.2020 wurden zum 01.01.2021 unverändert übernommen. 
Das im Haushaltsjahr 2021 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten nach § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des 
Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen linearen Abschreibungen entspre-
chend § 36 KomHVO vermindert. Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte 
anhand der von der Gemeinde Südlohn erstellten Abschreibungstabelle sowie nach den Abschrei-
bungstabellen aus dem Runderlass des Innenministeriums vom 28.02.2005/34-48.01.32.03 - 
1259/05. 
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Vom Grundsatz der Einzelbewertung und von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzie-
rungsvorschriften wurde nicht abgewichen. 
Die angewandten Bilanzierungsmethoden entsprechen den rechtlichen Vorschriften und den Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Buchführung. 
Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht. Eine Ver-
rechnung mit der allgemeinen Rücklage wird nicht vorgenommen, soweit die Vermögensgegenstän-
de dem Grunde nach für eine Aufgabe benötigt wurden, für die die Gemeinde auch weiterhin zu-
ständig ist. 
Die vorgenannten Erläuterungen wurden durchgängig beachtet und gelten insofern für alle Anlage-
posten. Auf erneute Einzelerläuterungen bei den jeweiligen Posten wird daher verzichtet. 
 
Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände unter 800 EUR ohne Umsatzsteuer als Geringwertige 
Wirtschaftsgüter behandelt. Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 500 EUR wird in der Regel von 
der Möglichkeit der Abschreibung über die entsprechende Nutzungsdauer gebraucht gemacht. Aus-
nahmen bilden hier die Anschaffungen von Hardware, die auch unter diesem Betrag aktiviert wer-
den. 
 
Finanzanlagen sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Vorräte sind zu den Anschaffungskosten 
bewertet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte unter Beachtung des strengen 
Niederstwertprinzipes. 
 
Sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensge-
genstände sind zu Nominalbeträgen angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht in nennens-
wertem Umfang erforderlich. 
 
Fremdwährungsgeschäfte sind während des Haushaltsjahres nicht getätigt worden. 
 
Es ist ein direkter Abgleich zwischen den liquiden Mitteln in der Finanzrechnung und den liquiden 
Mitteln in der Bilanz möglich. Hier bestehen Übereinstimmungen bei folgenden Aufstellungen: 

1. Bilanz (Aktiva 2.4) 
2. Finanzrechnung (Endbestand liquide Mittel, Erweiterung um Schwebeposten) 
3. Summe der positiven Kontensalden Banken (Kontoauszüge zum 31.12. eines jeden Jahres). 
4. Tagesabschluss 31.12. des Jahres 

 
Durch das „Cash-Pooling“ werden die Zahlungsströme der von der Gemeinde betreuten Mandanten 
mit der Gemeinde als privatrechtliche Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht. Die Mandanten 
unterhalten kein eigenes Bankkonto. Diese Forderungen und Verbindlichkeiten werden zur besseren 
Transparenz in der Bilanz mit einem „Davon“-Ausweis dokumentiert. 
 
Ein Gleichstellungsplan besteht für die Gemeinde Südlohn nicht. 
 
Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. 
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Erläuterungen zur Bilanz 
 

A K T I V A 
 
0 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 848.037,66 EUR 
 508.847,71 EUR 
 
Gem. § 42 Abs. 3 KomHVO i.V.m. § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-
Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-
CIG) vom 29.09.2020 sind die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in 
der Bilanz abzubilden. Sie spiegeln die Belastung der Gemeinde mit coronabedingten Mehraufwen-
dungen und Mindererträgen wider. Zur Ermittlung der Belastung erfolgt eine Gegenüberstellung der 
entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des fortgeschriebenen Haushaltsplanes 2020 mit der Er-
gebnisrechnung 2021. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wäre aufgrund des Wegfalls einer Spiel-
halle für 2021 niedriger anzusetzen gewesen. 
Der so ermittelte Betrag ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen, nach § 
6 NKF-CIG zu aktivieren und beginnend ab 2025 linear über maximal 50 Jahre erfolgswirksam abzu-
schreiben. Der Betrag wurde wie folgt ermittelt: 
 

  
Haushaltsjahr 2021 

  

HH-Plan 
2020 

Ergebnis 
2020 

Auswirkun- 
gen COVID 

  
€ € € 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 13.475,900 
  

 
Gewerbesteuer (Herabsetzungen auf „0“) 5.384.800 6.996.410 

 
 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.234.500 4.217.862 -16.638 

 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 987.900 880.315 -107.585 

 
Vergnügungssteuer 150.000 46.270 -58.730 

10 = Ordentliche Erträge 20.044.360 
 

-182.953 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.585.480 

 
157.722 

17 = Ordentliche Aufwendungen 18.162.980 18.442.713 157.722 
18 = Ordentliches Ergebnis 1.881.380 

 
-340.675 

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.640.540 
 

-340.675 
23 + Außerordentliche Erträge 

 
340.675 340.675 

25 = Außerordentliches Ergebnis 
 

340.675 340.675 
26 = Jahresergebnis 1.640.540 340.675 0 

 
Nach diesseitiger Auffassung verzerrt diese Vorgehensweise das Bild der gemeindlichen Ertragslage. 
Etwa vorhandene Mindererträge/Mehraufwendungen, die 2021 verursacht wurden, werden hier-
durch den nachfolgenden Generationen angelastet und nicht verursachungsgerecht zugeordnet. 
Aufgrund der Ertragslage der Gemeinde Südlohn wäre die Bildung dieses Bilanzpostens mit dem Ziel 
der „Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ nicht erforderlich gewesen. Ein Wahlrecht sei-
tens der Gemeinde besteht lediglich im Jahr 2025 durch die Festlegung des Abschreibungszeitrau-
mes. Darüber hinaus ist diese Vorgehensweise insofern inkonsequent, als dass weitere Mehraufwen-
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dungen/Mindererträge auch in den Jahren 2021 ff. zu erwarten sind. Diesem wurde inzwischen durch 
eine Verlängerung der Aktivierungspflicht dieser Aufwendungen Rechnung getragen. Darüber hinaus 
ist auch angedacht, die Mehraufwendungen aufgrund des Ukrainekrieges und der Energiekrise in 
gleicher Form behandeln zu können. Diese Vorgehensweise mag den Kommunen mit schlechter Er-
tragslage helfen, ändert aber nichts an dem immensen Finanzbedarf, der für diese Maßnahmen vor 
allem die Gemeinden mit schlechter Liquidität belasten wird. 
 
Zur verursachungsgerechten Zuordnung ist eine Abschreibung in einem möglichst kurzfristigen Zeit-
raum anzustreben. 
 
 
1 Anlagevermögen 74.223.274,17 EUR 
 71.949.881,76 EUR 
 
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen 
des Haushaltsjahres aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. 
 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   81,532,12 EUR 
 60.108,76 EUR 
 
Für Software und die Umgestaltung des Internetauftrittes waren Zugänge in Höhe von 28,7 TEUR zu 
verzeichnen. Abschreibungen verminderten diese Position um insg. 7,3 TEUR. 
 
 
1.2 Sachanlagen 70.789.586,18 EUR 
 68.684.206,12 EUR 
 
 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.591.842,18 EUR 
 3.689.198,62 EUR 
 
Eine Ackerfläche wurde zur Weiterveräußerung an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb in das 
Vorratsvermögen umgebucht. Ansonsten ergaben sich Verringerungen durch die Abschreibung der 
Aufbauten auf den Sportplätzen (53,9 TEUR). 
 
Die Grundstücke selbst unterliegen keiner Abschreibung. 
Bezeichnung Fläche in m² Wert in EUR 

 
31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 

Grünflächen 140.493 140.493 2.943.005,82 2.893.715,86 
Ackerland 97.379 86.651 353.031,45 309.552,97 
Wald, Forsten 33.698 33.698 44.581,13 44.581,13 
Sonstige unbebaute Grundstücke 20.848 20.848 348.580,22 343.992,22 
Insgesamt 292.418 281.690 3.689.198,62 3.591.842,18 
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1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 18.965.569,34 EUR 
 19.053.350,40 EUR 
 
Im Jahr 2021 erfolgten noch weitere Abrechnungen für die Baumaßnahmen an der St. Vitus Schule 
(463,5 TEUR). Weitere nennenswerte Zugänge waren nicht zu verzeichnen. 
 
Abgänge waren durch Abschreibungen  zu verzeichnen.  Die aktuellen Werte sind wie folgt aufgeglie-
dert: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020 Zugänge Abschreibung Stand 

31.12.2021 
Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.647.389,10 0,00 -64.815,00 2.582.574,10 
Schulen 11.520.686,58 463.530,12 -376.307,00 11.607.909,70 
Sonstige Gebäude 4.885.274,72 948,82 -111.138,00 4.775.085,54 
insgesamt 19.053.350,40 464.478,94 -552.260,00 18.965.569,34 

 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 43.004.510,55 EUR 
 38.959.693,05 EUR 
 
Im Infrastrukturvermögen ist das hauptsächliche Anlagevermögen der Gemeinde enthalten. 
 
Unter Berücksichtigung der Zugänge und Abschreibungen hat sich die Bilanzposition gegenüber dem 
Vorjahr um 4 Mio. EUR erhöht. Der Großteil hiervon entfällt auf die Umbuchung von Anlagen im Bau 
und Herstellung von Anlagen im Abwasserbereich und für das Straßennetz. Erstmals seit der Eröff-
nungsbilanz 2009 (40.684.180,45 EUR) übersteigt der Anlagenwert den Eröffnungsbilanzwert (um 
5,74 %). Die Abschreibungen  machen hier 1,365 Mio EUR aus. 
 
Weitere Maßnahmen werden zurzeit noch als Anlage im Bau geführt. 
 
 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 5.402.861,84 EUR 
 5.247.695,93 EUR 
 
Die Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. 
Zwei kleinere nicht benötigte Straßenflächen wurden veräußert. Ferner war ein Zugang durch den 
Erwerb des Grundstückes zur Errichtung eines Mobilheimstellplatzes zu verzeichnen. 
 
 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 279.621,95 EUR 
 293.611,95 EUR 
 
Die wertmäßige Verminderung resultiert allein aus den Abschreibungen für das Jahr 2021. 
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1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen    20.064.871,35 EUR 
 16.883.596,31 EUR 
 
Die Entwicklung der einzelnen Sparten dieses Anlagevermögens ergibt sich wie folgt: 
 

Beschreibung Stand  
31.12.2020 Veränderung Stand  

31.12.2021 
Kanäle 13.215.773,13 2.587.876,74 15.803.649,87 
Grundstücke 774.983,37 8.506,85 783.490,22 
Gebäude 798.814,92 64.678,43 863.493,35 
Maschinen 1.303.503,03 553.220,17 1.856.723,20 
Pumpstationen 123.017,64 -6.987,18 116.030,46 
PVC-Druckrohrleitungen 150.337,20 -12.262,00 138.075,20 
Kanäle Außenbereich 422.078,24 -18.711,00 403.367,24 
Pumpstationen Außenbereich 20.004,52 9.599,05 29.603,57 
Fahrzeuge 18.301,00 -1.230,02 17.070,98 
Planungskosten 56.783,26 -3.416,00 53.367,26 
Insgesamt 16.883.596,31 3.181.275,04 20.064.871,35 

 
Im Abwasserbereich sind viele Anlagen im Bau fertiggestellt und umgebucht worden. Bei den Anla-
gen im Bau wurden zunächst 960 TEUR investiert. Insgesamt 3,6 Mio. EUR wurden umgeubcht. Wei-
tere 163 TEUR wurden direkt in Pumpen und Maschinen investiert (u.a. Herstellung von Außenbe-
reichsanschlüssen, Hausanschüssen und kleinere Kanalbaumaßnahmen). 
 
Von den Umbuchungen macht allein das 2. Nachklärbecken 3,3 Mio. EUR aus. Der bauliche Teil, der 
unter den Kanälen nachgehalten wird, liegt bei 2,7 Mio. EUR. Technische und elektrische Installation 
sowie der Räumer schlugen mit 580 TEUR zu Buche. 
 
Bei dem Grundstückszugang handelt es sich um eine Fläche, die für die Umsetzung von Ausgleichs-
maßnahmen zur Errichtung des Nachklärbeckens angekauft wurde. 
 
Den Zugängen standen Abschreibungen von 630 TEUR gegenüber. 
 
 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen 17.201.144,90 EUR 
 16.476.121,35 EUR 
 
Für den Wirtschaftswegebau wurden 126,6 TEUR aus den Anlagen im Bau umgebucht. Bei den Stra-
ßen waren dies 912,7 TEUR (Linksabbiegerspur Pinglerhook und Daimlerstraße, Deckensanierung 
Hans-Böckler-Straße, Robert Bosch Straße). Ferner wurde vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb 
der Endausbau der Robert Bosch Straße (Umfahrung) übernommen. 
 
Ansonsten haben sich wesentliche Änderungen nur durch Abschreibungen (717,5 TEUR) ergeben. 
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Beschreibung Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2021 

Straßen, Wege, Plätze 12.528.051,85 764.681,66 13.292.733,51 

Wirtschaftswege 3.948.069,50 -39.658,11 3.908.411,39 

Insgesamt 16.476.121,35 725.023,55 17.201.144,90 
 
 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens     56.010,51 EUR 
 58.667,51 EUR 
 
Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens sind die Bus-Wartehallen außerhalb des Schüler-
Spezialverkehrs auf dem Vikar-Meyer-Platz/Vereinshaus, im Mühlenkamp sowie am Rathaus bilan-
ziert. Ebenso gehört eine Schutzhütte im Brook (Südlohn) dazu. Änderungen haben sich nur durch 
Abschreibungen ergeben. 
 
 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 437.136,83 EUR 
 445.218,83 EUR 
 
Auf fremdem Grund und Boden befinden sich verschiedene Spielplätze, Wege und Buswartehallen. 
Wertänderungen sind nur durch Abschreibungen erfolgt. 
 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   21.682,46 EUR 
 17.664,06 EUR 
 
Im weiteren Sinne sind hierunter auch die von der Gemeinde aufgestellten Bücherschränke zu fas-
sen, da diese dem Bereich der Kulturförderung zugeordnet wurden. Hier wurde 2021 ein weiterer 
Schrank (5,2 TEUR) angeschafft. Ansonsten ist hier lediglich die planmäßige Abschreibung gebucht 
worden. 
 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.656.297,57 EUR 
 1.707.130,57 EUR 
 
Die Zugänge betrugen insgesamt 125 TEUR. Davon wurde für die Feuerwehr ein Fahrzeug (MTF Süd-
lohn) für 49,7 TEUR angeschafft. Der Bauhof hat einen Schlepper für 45,7 TEUR sowie einen dazu 
passenden Laubsauger für 13,1 TEUR erhalten. Ein abgängiger Schlepper wurde für 9,5 TEUR in Zah-
lung gegeben. Dies wird durch den Abgang der Herstellungskosten (55,1 TEUR) und der Abschreibung 
(48,5 TEUR) dokumentiert. 
 
Weitere Änderungen haben sich durch Abschreibungen ergeben. 
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Die Werte haben sich wie folgt entwickelt: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2021 
Maschinen u. Fahrzeuge 1.434.340,48 -27.971,00 1.406.369,48 
Techn. Anlagen 272.790,09 -22.862,00 249.928,09 
Insgesamt 1.707.130,57 -50.833,00 1.656.297,57 

 
 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 714.183,90 EUR 
 655.191,99 EUR 
 
Für 80,3 TEUR wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Schulen angeschafft, überwiegend 
Tablets mit Zubehör, ein Digiboard sowie Büromöbel. 
 
Für 37 TEUR wurden im Rathaus EDV-Technik und Mobiliar angeschafft. Davon entfielen 14,1 TEUR 
auf die Ipads für die Ratsmitglieder, 11,7 TEUR auf EDV im Rathaus und 11,4 TEUR auf Büromöbel. 
Wie in den Vorjahren wurden EDV-Anschaffungen unter 800 EUR hier verbucht, auch wenn dies 
wertmäßig nicht erforderlich ist. Alternativ ist künftig über eine Direktabschreibung dieser Wirt-
schaftsgüter nachzudenken. 
 
Für 7,2 TEUR wurde eine Hygienebox für die Feuerwehr angeschafft, für den Außenbereich Sitzbänke 
für 22 TEUR (Märkte/Tourismus). 
 
Die Aufgliederung der einzelnen BGA's: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2021 
Rathaus 175.463,00 4.340,68 179.803,68 
Feuerwehr 84.456,76 3.965,07 88.421,83 
Bauhof 33.859,12 -4.401,56 29.457,56 
Märkte/Tourismus 3.747,66 21.199,72 24.947,38 
Abwasser 135,03 -120,00 15,03 
HCA-Schule 51.049,92 -2.866,05 48.183,87 
Grundschule Oeding 130.461,81 -2.521,25 127.940,56 
Grundschule Südlohn 176.018,69 39.395,30 215.413,99 
Insgesamt 655.191,99 58.991,91 714.183,90 

 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau     2.398.363,35 EUR 
 4.156.758,60 EUR 
 
Im Abwasserbereich hat es unterjährig 960 TEUR Neuzugänge gegeben. Anlagen im Wert von 3,6 
Mio. EUR wurden in die Bilanzposition 1.2.3.4 (sh. auch Erläuterungen dort). 
Mit 265 TEUR stellt die Sanierung der Kläranlage (Maßnahmen bis 2030) die größte Position dar. Sie 
ist in mehrere Einzelmaßnahmen aufgeteilt, von denen jeweils im Jahresabschluss geprüft wird, ob 
diese selbstständig genutzt und aktiviert werden können. 
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Bei den allgemeinen Anlagen im Bau hat es den größten Zugang (116 TEUR) für den Umbau der Stau-
anlage geben, die zum 31.12.2021 einen Wert von 135 TEUR aufweist. 
 
Die Zugänge bei den Gebäuden wurden zum großen Teil (760 TEUR) für die Grundschule in Südlohn 
verbucht. Ferner sind waren erste Planungskosten für die von-Galen-Schule zu zahlen (50 TEUR). 
Die Dacheindeckung am Umkleidgebäude Oeding wurde 2022 fertig gestellt. Hier sind 2021 bereits 
19 TEUR in den Anlagen im Bau gebucht worden. 
 
Bei den Anlagen im Bau des Infrastrukturvermögens waren folgende Zugänge zu verzeichnen: 

- Linksabbiegerspur im Pingelerhook: 440 TEUR, Fertigstellung und Umbuchung 2021 
- Hans-Böckler-Straße. 52 TEUR, Fertigstellung und Umbuchung 2021 
- Endausbau im Woortweg: 285 TEUR, Schlussabnahme 2022 
- Radweg entlang der Schlinge: 33 TEUR 

Teilleistungen für nicht erworbene Software und Aufwendungen für das Wohnraumversorgungkon-
zept sind aufwandswirksam ausgebucht worden. 
 
Es ergeben sich folgende Werte: 
 

Bezeichnung Stand 
31.12.2020 Neue Anlagen Umbuchungen 

und Abgänge 
Stand 

31.12.2021 

AIB Abwasserbereich 3.047.597,35 960.112,50 - 3.649.880,73 357.829,12 

AIB Allgemein 155.526,36 117.745,00 - 32.009,00 241.262,36 

AIB Gebäude 15.276,04 862.003,63 0,00 877.279,67 

AIB Infrastruktur 938.358,85 820.706,79 - 837.073,44 921.992,20 

Insgesamt 4.156.758,60 2.760.567,92 -  4.518.963,17 2.398.363,35 

 
 
 
1.3 Finanzanlagen 3.352.155,87 EUR 
 3.205.566,88 EUR 
 
 
1.3.2 Beteiligungen 24.618,86 EUR 
 24.618,86 EUR 
 
 
1.3.3 Sondervermögen 2.952.382,38 EUR 
 2.952.382,38 EUR 
 
Es handelt sich hierbei um die Werte für den Kultur- und Freizeitbetrieb und den Grundstücks- und 
Immobilienbetrieb. In 2021 kam es im Gesamtwert zu keinen Veränderungen. 
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1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 373.154,63 EUR 
 226.565,64 EUR 
 
In dieser Bilanzposition werden der Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse sowie die gemeindli-
chen Anteile am Klärschlammfonds (Zugänge durch Verzinsung) geführt. 
Sie hat sich wie folgt entwickelt: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2020 

Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse 212.749,55 146.497,80 359.247,35 

Klärschlammfonds BADK 13.816,09 91,19 13.907,28 

Insgesamt 226.565,64 146.588,99 373.154,63 
 
 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2.000,00 EUR 
 2.000,00 EUR 
 
Dem Bürgerbusverein Südlohn-Oeding e.V. wurde in 2009 ein zinsloses Darlehen in Höhe von 2.000,- 
EUR gewährt, um die Liquidität sicher zu stellen. Das Darlehen ist rückzahlbar bei Auflösung des Ver-
eins. Eine planmäßige Tilgung ist nicht vereinbart. 
 
 
2 Umlaufvermögen 4.216.233,01 EUR 
 2.901.041,18 EUR 
 
 
2.1 Vorräte 118.804,76 EUR 
 117.846,76 EUR 
 
 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren   85.516,40 EUR 
 70.409,80 EUR 
 
Der Warenbestand hat sich durch Verkäufe von Büchern, sowie Änderungen beim Bauhofmaterial 
wie folgt entwickelt: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2021 

Bauhofmaterial 1.746,00 0,00 1.746,00 
Bücher 14.495,00 -275,00 14.220,00 
Ökopunkte 54.168,80 15.381,60 69.550,40 
Insgesamt 70.409,80 15.106,00 85.516,40 

 
Eine Inventur des Bauhofmaterials ist zum 31.12.2021 aufgrund von Geringfügigkeit nicht erfolgt. 
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Die Veränderung des Bücherbestandes und der Ökopunkte erfolgte auf der Grundlage der tatsächli-
chen An-/ bzw. Verkäufe. Eine körperliche Inventur ist nicht erfolgt. 
 
 
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude   48.394,96 EUR 
 48.394,96 EUR 
 
Es handelt sich um Grundstücke im Ortsteil Oeding, die im Bereich der künftigen Umgehungsstraße 
liegen, die die Gemeinde im Rahmen der Flurbereinigung Rhedebrügge erhalten hat. 
 
 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.686.204,90 EUR 
 2.498.773,34 EUR 
 
 
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen 1.012.556,93 EUR 
 655.811,37 EUR 
 
Öffentlich-rechtliche Forderungen bestehen im Wesentlichen gegen den Privatbereich. Lediglich For-
derungen aus Transferleistungen und sonstige Forderungen bestehen auch gegen andere Bereiche. 
Alle Forderungen sind zum 31.12.2021 neu bewertet worden. Soweit im Folgenden nichts Anderes 
ausgeführt ist, ist mit einer Zahlung im Laufe dieses Jahres zu rechnen. Die Forderungen haben sich 
wie folgt entwickelt: 
 

Bezeichnung Stand 
31.12.2020 Abgänge Zugänge Stand 

31.12.2021 

1. Gebührenforderungen 10.457,46 -10.314,02 37.935,10 38.078,54 

2. Beitragsforderungen 3.719,55 0,00 21.786,80 25.506,35 

3. Steuerforderungen 144.994,44 -65.950,83 47.179,61 126.223,22 

4. Transferleistungen 437.922,44 -105.058,44 285.849,41 618.713,41 

5. Sonstige 58.717,48 -16.227,48 161.544,41 204.035,41 

 
655.811,37 -197.550,77 554.296,33 1.012.556,93 

 
Die Beitragsforderung aus dem Vorjahr besteht, da für ein beitragspflichtiges landwirtschaftlich ge-
nutztes Grundstück ein festgesetzter Beitrag noch nicht zu zahlen ist. Der Zugang erfolgt durch die 
Erstattung eines Kanalanschlussbeitrages vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb an die Gemein-
de, die im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht wurde. 
 
Steuer- und Gebührenforderungen resultieren aus am Jahresende noch nicht gezahlten Abgaben. 
Aufgrund der am Jahresende noch erfolgten Nacherhebung von Regenwassergebühren sind die Ge-
bührenforderungen höher als in den Vorjahren. Sie sind jedoch inzwischen beglichen. 
Weiterhin macht die Vergnügungssteuerforderung, über die der Gemeinderat informiert wurde, ei-
nen Großteil der nicht eingegangenen Steuerbeträge aus. Hier sind jedoch noch  Zahlungseingänge 
zu verzeichnen, so dass die Forderung noch werthaltig ist. 
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Die Forderungen aus Transferleistungen entstehen zum großen Teil bei der OGS. Die Zuwendungs-
bescheide werden im ersten Schulhalbjahr erlassen und weisen Zahlungen zum 15.09. des laufenden 
Jahres und zum 15.03. des folgenden Jahres aus. Beim Zugang des Bewilligungsbescheides ist die 
Forderung insgesamt einzubuchen, so dass zum Jahresende noch eine offene Forderung bestehen 
bleibt. Diese beträgt für beide Schulen 99 TEUR. 
 
Ebenfalls ist hier die Forderung gegenüber dem Land aus dem Kredit für das Programm „Gute Schule 
2020“ gebucht, die ebenso wie die dazugehörige Verbindlichkeit entsprechend der Tilgung abge-
schmolzen wird. Der Stand hat sich durch die Tilgung von 349.804 EUR auf 332.864 EUR verringert. 
 
Ferner bestehen hier noch Forderungen aus Zuwendungsbescheiden für den Klimaschutz (134 TEUR), 
für das Programm zur Belebung der Innenstädte (50 TEUR), sowie für die Beteiligung des  Kreises an 
kleinen privaten Denkmalpflegemaßnahmen (3 TEUR). 
 
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den Privatbereich bestehen aus Mahnge-
bühren und Säumniszuschlägen (10.612,29 EUR) und der letzten Quartalsrate der Konzessionsabgabe 
(87 TEUR). Hier wurden im Jahr 2021 insgesamt Forderungen in Höhe von 7.631,20 EUR gegen ver-
schiedene Schuldner wegen Uneinbringlichkeit ausgebucht. 
 
Gegen den öffentlichen Bereich bestehen Forderungen von 7,8 TEUR. Der Restbetrag (98.617 EUR) 
ergibt sich aus dem Barwert des Erstattungsanspruches nach dem Beamtenrecht. Dieser wird jährlich 
entsprechend der mathematischen Berechnungen wie bei den Pensions- und Beihilferückstellungen 
angepasst und um 66 TEUR erhöht. 
 
 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.673.647,97 EUR 
 1.842.961,97 EUR 
 
 

Bezeichnung Stand 
31.12.2019 

Stand 
31.12.2020 

Stand 
31.12.2021 

1. gegenüber privat 21.913,65 11.542,13 81.014,79 

2. gegenüber öffentlich 2.112,01 5.256,07 0,00 

5. gegen Sondervermögen 13.780,19 11.465,94 12.139,06 

7. gegen Einheitskasse 1.314.301,49 1.814.697,83 1.580.494,12 

 
1.352.107,34 1.842.961,97 1.673.647,97 

 
Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um einzelne 
kleinere Positionen, die über den Jahreswechsel hinweg noch offen waren und inzwischen ausgegli-
chen sind. Aus der Abrechnung der Beihilfeaufwendungen mit der Versorgungskasse besteht gegen 
diese noch eine Forderung von 55 TEUR, die Anfang 2022 beglichen wurde. 
 
Die Forderung gegen Einheitskasse ergibt sich aus dem „Cash-Pooling“. Alle Mandanten, für die die 
Gemeinde Südlohn die Buchführung erledigt, wickeln ihre Zahlungen über ein gemeindliches Konto 
(Einheitskasse) ab. Da für die Mandanten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-
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heitskasse eingebucht („Cash-Pooling“) werden, kann der Kontostand unmittelbar mit dem Tagesab-
schluss abgeglichen werden. Die Bilanzposition ist nicht isoliert zu betrachten, sondern nur im Zu-
sammenhang mit der Position 4.7 auf der Passivseite (Sonstige Verbindlichkeiten). Hier ist der sal-
dierte Verbindlichkeitenstand gegen-über den Mandanten ausgewiesen. Der Bruttoausweisung der 
Forderungen und Verbindlichkeiten ist auf Seite 31 dargestellt. 

 
 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände        0,00 EUR 
 0,00 EUR 
 
 
2.4 Liquide Mittel    2.499.510,43 EUR 
 1.598.654,91 EUR 
 
Die Bankkonten der Gemeinde Südlohn hatten zum 31.12.2021 folgende Stände: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2021 

Sparkasse Westmünsterland 970.341,27 693.557,23 1.663.898,50 
Postbank 6.280,54 4.113,83 10.394,37 
VR-Bank Westmünsterland 621.633,10 203.184,46 824.817,56 
Barkasse 0,00 400,00 400,00 
Insgesamt 1.598.254,91 901.255,52 2.499.510,43 

 
 
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 444.492,72 EUR 
 463.586,25 EUR 
 
Es handelt sich um folgende Posten: 
 

 

Stand 
31.12.2020 Abgänge Zugänge Stand 

31.12.2021 

Mehrjährige Rechnungsabgrenzung 
   Gemeindezuschuss Jugendwerk 172.349,28 -14.349,08 0,00 158.000,20 

Zuschuss Bürgerbus 10.142,42 -3.926,09 0,00 6.216,33 
Zuschuss Tierheim 9.776,00 -488,80  9.287,20 
Parkplatzpflege 6.226,32 -889,46  5.336,86 
Kindergärten 186.805,55 -12.638,89 13.300,00 187.466,66 
Rechnungsabgrenzung über Jahreswechsel 

   Besoldung und WVK Januar 76.614,19 -76.614,19 76.185,45 76.185,45 
Aus-/Fortbildung 1.672,49 -592,47 920,00 2.000,02 

 
463.586,25 -109.498,98 90.405,45 444.492,72 
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PASSIVA 
 
1 Eigenkapital 28.515.498,53 EUR 
 25.407.398,95 EUR 
 
1.1 Allgemeine Rücklage 13.569.351,48 EUR 
 13.779.437,14 EUR 
 
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 210.085,66 EUR erfolgten für die Kapital-
stärkung, die an den GIB ausgezahlt wird. 
 
 
1.3 Ausgleichsrücklage 11.627.961,81 EUR 
 9.330.181,69 EUR 
 
Die Ausgleichsrücklage ist um das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 2.297.780,12 EUR erhöht wor-
den. 
Das Jahresergebnis 2021 wird unter Bilanzpos. 1.4 ausgewiesen und im Jahr 2022 mit der Ausgleichs-
rücklage verrechnet. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses stehen aktuell insgesamt 
14.946.147,05 EUR zum Ausgleich des Ergebnisplanes zur Verfügung. 
 
 
 

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  3.318.185,24 EUR 
 2.297.780,12 EUR 
 
Es handelt sich hierbei um den Überschuss aus der Ergebnisrechnung 2021. 
 
 
 
 
2 Sonderposten 27.610.409,40 EUR 
 27.345.263,58 EUR 
 
2.1 für Zuwendungen 17.342.488,23 EUR 
 17.134.692,67 EUR 
 
 
Sonderposten werden für Investitionszuwendungen gebildet. Es handelt sich in der Regel um Landes-
zuwendungen (Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, Zweckzuweisungen). Nach Zuordnung 
zu den Anlagegütern werden sie ertragswirksam aufgelöst und mindern somit die Bruttoabschrei-
bungen. 
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Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände sind in den „erhaltenen Anzah-
lungen“ (Pos. 4.8 auf der Passiv-Seite der Bilanz) zu finden. 
 
Die Zuwendungen haben sich wie folgt entwickelt: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020  Veränderung  Stand 

31.12.2021 
 Bundeszuwendungen 555.155,75 -18.202,00 536.953,75 
 Land-Zuw. -allgemein- 14.458.486,89 312.269,56 14.770.756,45 
 Land-Zuw. Mischwasserkanäle 898.415,86 -36.898,00 861.517,86 
 Land-Zuw. Regenwasserkanäle 21.360,17 -590,00 20.770,17 
 Land-Zuw. Schmutzwasserkanäle 88.936,75 -3.795,00 85.141,75 
 Land-Zuw.Trennsystem  517.370,89 -16.908,00 500.462,89 
 Sonstige Zuwendungen 243.775,85 -8.236,00 235.539,85 
 Zuwendungen Euregio und GIB 62.087,27 -1.476,00 60.611,27 
 Kreiszuschuss 289.103,24 -18.369,00 270.734,24 
Insgesamt 17.134.692,67 207.795,56 17.342.488,23 

 
 
2.2 für Beiträge    8.940.946,70 EUR 
 9.048.790,07 EUR 
 
Beiträge sind in der Regel für neu hergestellte Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) oder für 
Kanalanschlüsse von den Grundstückseigentümern zu zahlen. Die Beiträge haben sich wie folgt ent-
wickelt: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020  Veränderung Stand 

31.12.2021 

 Beiträge für den Abwasserbereich 2.557.634,61 -30.854,29 2.526.780,32 

 Erschließungsbeiträge 5.791.222,70 -52.724,08 5.738.498,62 

 Stellplatzablösung 63.665,51 -1.516,00 62.149,51 

 KAG-Beiträge 636.267,25 -22.749,00 613.518,25 

Insgesamt 9.048.790,07 -107.843,37 8.940.946,70 
 
Das Klageverfahren gegen die Beitragsbescheide für die Veranlagung an der Bahnhofstraße läuft 
noch. 
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2.3 für den Gebührenausgleich  533.384,33 EUR 
 362.444,70 EUR 
 
Erläuterungen zu den Gebührenhasushalten finden sich auf Seite 27. Nach den Betriebskostenrech-
nungen 2021 für die kostenrechnenden Einrichtungen haben sich die Rücklagen für diese Bereiche 
wie folgt entwickelt: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2021 

Abwasser Schmutzwasser 29.587,44 160.287,07 189.874,51 

Abwasser Regenwasser 301.457,46 -5.294,06 296.163,40 

Abfall 1.840,19 42.261,59 44.101,78 

Straßenreinigung 7.709,15 -7.709,15 0,00 

Gewässerunterhaltung 21.850,46 -18.605,82 3.244,64 

Insgesamt 362.444,70 192.790,09 555.234,79 

 
 
2.4 Sonstige Sonderposten 793.590,14 EUR 
 799.336,14 EUR 
 
Für die Schaffung von Sitzmöglichkeiten im Außenbereich ist ein Zuschuss von 16 TEUR gezahlt wor-
den. Für den Bücherschrank hat die Gemeinde eine Spende von 250 EUR erhalten. 
Ansonsten haben sich Änderungen nur durch die ertragswirksame Auflösung ergeben. 
 
 
 
3 Rückstellungen 8.865.577,45 EUR 
 8.479.043,83 EUR 
 
 
3.1 Pensionsrückstellungen   7.854.641,00 EUR 
 7.357.862,00 EUR 
 
Die Inanspruchnahme der Rückstellung basiert auf den tatsächlichen Zahlungen für das Haushalts-
jahr. 
 
Die Höhe der Pensionsrückstellung wird auf der Grundlage des versicherungsmathematischen Gut-
achtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe ermittelt. Die Rückstellung enthält 
neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Südlohn auch die Ansprüche auf Beihilfe. 
Die Bewertung erfolgt mit dem Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 
2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten. Für die Höhe der Ver-
sorgung werden die zum 31.12.2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsma-
thematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatisti-
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ken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlich-
keitstafeln 2016). 
 
Zusätzlich zu den tatsächlichen Zahlungen (Inanspruchnahme) mussten 560 TEUR zugeführt werden. 
 

 
Stand 

31.12.2020 
Inanspruch-

nahme Zuführung Stand 
31.12.2021 

PR  Beschäftigte 1.965.531,00 0,00 406.573,00 2.372.104,00 

BR für Beschäftigte 472.929,00 8.185,33 116.775,33 581.519,00 

PR für Versorgungsempf. 3.737.510,00 55.463,29 11.006,29 3.693.053,00 

BR Versorgungsempf. 1.181.892,00 0,00 26.073,00 1.207.965,00 

insgesamt 7.357.862,00 63.648,62 560.427,62 7.854.641,00 
 
 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 371.485,66 EUR 
 462.735,76 EUR 
 
Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2021 

St. Vitus-Grundschule 167.813,71 -53.448,04 114.365,67 

HCA-Schule 7.903,81 -5.816,37 2.087,44 

Brücken 148.796,39 -31.985,69 116.810,70 

Gemeindestraßen 54.945,60 0,00 54.945,60 

Wirtschaftswege 83.276,25 0,00 83.276,25 

Insgesamt 462.735,76 -91.250,10 371.485,66 

 
Instandhaltungsrückstellungen für Wirtschaftswegeunterhaltung und die Unterhaltung der Gemein-
destraßen und Brücken wurden in 2021 nicht gebildet. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass der 
Ansatz für 2022 bereits erhöht wurde und die aufgelaufene Rückstellung zunächst „abgearbeitet“ 
werden sollte. 

 
 
3.4 Sonstige Rückstellungen 639.450,79 EUR 
 658.446,07 EUR 
 
Die Zusammenstellung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber den 
vorigen Jahren nicht wesentlich geändert. In der Zuführung für die Prüfungskosten ist ein Anteil von 
10 TEUR für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt enthalten. 
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Unter den sonstigen Rückstellungen wird die Rückstellung für beamtenrechtliche Erstattungsver-
pflichtungen geführt. Diese entstehen, wenn gemeindliche Beamte zu einem anderen Dienstherren 
wechseln. 
 
Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt: 
 

Beschreibung Stand 
31.12.2020 

Verwen- 
dung 

Zufüh- 
rung 

Stand 
31.12.2021 

Urlaub 63.595,20 63.595,20 81.433,69 81.433,69 

Überstunden 74.267,55 74.267,55 68.868,29 68.868,29 

Altersteilzeit 169.273,39 68.459,51 0,00 100.813,88 

Rückbauverpflichtung 72.682,00 0,00 12.264,00 84.946,00 

Steuerrückstellung 90.175,00 0,00 14.497,00 104.672,00 

Aktenarchivierung 64.800,00 0,00 0,00 64.800,00 

Prüfungskosten 68.392,93 9.520,00 19.000,00 77.872,93 

Abwasserabgabe 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 

Sonstige Rückstellungen 13.860,00 0,00 784,00 14.644,00 

Insgesamt 658.446,07 257.242,26 238.246,98 639.450,79 
 
 
 
4 Verbindlichkeiten 15.699.897,60 EUR 
 15.891.842,37 EUR 
 
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 13.990.639,45 EUR 
 12.188.391,91 EUR 
 
Sämtliche Kreditverbindlichkeiten bestehen gegen Kreditinstitute. Anfang 2021 wurde zur Finanzie-
rung der Investitionen der Vorjahre ein zinsbringender Kredit von 2 Mio EUR aus der Vorjahreser-
mächtigung aufgenommen. Der hierfür zunächst aufgenommene Liquiditätskredit wurde damit 
abbgelöst. Zur Finanzierung von übertragenen Investitionen wurden von 2021 nach 2022 Ermächti-
gungen in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. EUR übertragen. Die Kreditermächtigungen 2021 sind nicht 
in Anspruch genommen worden. Die Kredite haben sich wie folgt entwickelt: 
 

Stand 
31.12.2020 Aufnahme Tilgung Stand 

31.12.2021 

12.188.391,91 2.000.000,00  - 797.752,46 13.390.639,45 

 
Die Tilgung weicht vom Tilgungsbetrag der Finanzrechnung ab, da für das Darlehen aus dem Pro-
gramm „Gute Schule“ die Tilgung vom Land übernommen wird und in der Gemeinde hier lediglich 
eine Umbuchung in den Bilanzkonten ohne Zahlungsfluss erfolgt. 
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4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                  0,00 EUR 
 2.000.000,00 EUR 
 
Die Sicherstellung der Liquidität erfolgte im abgelaufenen Haushaltsjahr vor allem für den Grund-
stücks- und Immobilienbetrieb. Aufgrund der guten Liquidität waren Kassenkredite nur vorüberge-
hend notwendig. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Berechnung der möglichen Liquiditätskredite 
auf der Basis des cash-poolings: 

 
Bezeichnung Bilanzposition 31.12.2020 31.12.2021 
Forderungen gegen Einheitskasse A 2.2.2.7 1.814.697,83 1.580.494,12 
Verbindlichkeiten Einheitskasse P 4.7.2 -417.987,53 -610.338,00 
Saldo für die Gemeinde 

 
1.396.710,30 970.156,12 

 
 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 527.627,53 EUR 
 480.811,39 EUR 
 
Die Verbindlichkeiten bestehen aus 11,5 TEUR gegenüber Beteiligungen. 78,6 TEUR sind öffentlich-
rechtliche Verbindlichkeiten und 437,7 TEUR sind privatrechtliche Verbindlichkeiten. Sie sind inzwi-
schen beglichen. Die Höhe resultiert aus zahlreichen größeren Rechnungen für den Schulbau. 
 
 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  163.827,87 EUR 
 190.404,00 EUR 
 
Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in der Höhe von 1,4 TEUR gegenüber dem öffentli-
chen Bereich und 162,4 TEUR gegenüber dem privaten Bereich. Diese entstehen überwiegend  aus 
der Abrechnung der OGS- und der Kindergartenbetreuung, die fälligkeitsgemäß im Folgejahr begli-
chen werden. 
 
 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 994.201,92 EUR 
 584.316,53 EUR 
 
Zur Klarstellung wird die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten aufgeteilt in die nachfolgenden 
Unter-Positionen, damit die Verbindlichkeiten gegenüber den anderen Haushalten aus dem Cash-
Pooling wie auf der Aktiv-Seite der Bilanz (unter Forderungen) separat ausgewiesen werden können. 
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4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein  383.863,92 EUR 
 166.329,00 EUR 
 
Die allgemeinen sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt: 

 

 

Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2020 

Verbindlichkeiten gegen Sondervermögern 0,00  210.085,66  210.085,66  

Verwahrgelder 20.056,12  -7.855,19  12.200,93  

Sonstige Verbindlichkeiten 85.631,56  10.496,14  96.127,70  

Übrige 60.641,32  4.808,31  65.449,63  

insgesamt 166.329,00  217.534,92  383.863,92  

 
Die Kapitalerhöhung an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb für das Jahr 2021 wurde im Jahr 
2022 zahlungswirksam. 
 
Bei den Verwahrgeldern handelt es sich um Überzahlungen, die mit Forderungen des kommenden 
Jahres verrechnet werden. 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten entstehen dadurch, dass die Mietabrechnung zwischen Grundstücks- 
und Immobilienbetrieb und Gemeinde erst im Folgejahr vorgenommen werden kann. 
 
Die übrigen Verbindlichkeiten setzen sich aus mehreren kleinen Positionen zusammen. 
 
 
4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse 610.338,00 EUR 
 417.987,53 EUR 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten Einheitskasse resultieren aus dem Cash-Pooling, welches für alle 
Mandanten, für die die Gemeinde die Buchführungsarbeiten erledigt, durchgeführt wird. Diese Bi-
lanzposition ist das Gegenstück zur Bilanzposition 2.2.2.7 auf der Aktivseite der Bilanz (Privatrechtli-
che Forderungen gegen Einheitskasse). 
 
Die Verbindlichkeit bestand in Höhe von 489.215,23 EUR gegenüber dem Kultur- und Freizeitbetrieb, 
62.755,14 EUR gegen die Musikschule, 1.521,55 EUR gegen das Jugendwerk und 56.846,08 EUR ge-
gen den Sozialamtsbereich. 
 
Es wird auf die Aufstellungen zu den Forderungen/Verbindlichkeiten Einheitskasse auf Seite 31 ver-
wiesen. 
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4.8. Erhaltene Anzahlungen    623.600,83 EUR 
 447.918,54 EUR 
 
Erhaltene Erschließungs- und Ausbaubeiträge für noch nicht ausgebaute Straßen werden als Verbind-
lichkeit gebucht, da sie eine Bauverpflichtung für die Gemeinde nach sich ziehen. Sie werden mit 
Fertigstellung der Baumaßnahmen in die Sonderposten umgebucht. 
 
Ebenfalls werden die hier nicht benötigten Anteile aus Landeszuweisungen für Investitionen (Investi-
tions-/Schul- und Sportpauschale) aufgeführt. Diese könnten seit dem Jahr 2017 auch für andere 
investive Zwecke und konsumtiv verwendet werden. Die Werte haben sich wie folgt entwickelt: 
 

 

Stand 
31.12.2020 Veränderung Stand 

31.12.2021 

Beiträge und Stellplatzablösung 272.689,97  -46.807,50  225.882,47  

nicht benötigte Sportpauschale 70.101,07  32.323,73  102.424,80  

Zuwendungen 105.127,50  190.166,06  295.293,56  

insgesamt 447.918,54  175.682,29  623.600,83  

 
Nach Fertigstellung der Robert-Bosch-Straße sind die Beiträge von denerhaltenen Anzahlungen in die 
Sonderposten umgebucht worden. 
 
Mit 265 TEUR ist in den Zuwendungen ein Anteil aus der Investition-/ und Sportspauschale zu ver-
zeichnen, der den Anlagen im Bau (Grundschule Altbau, Parkplatz und Umkleide Sportplatz Oeding) 
enthalten. 75 TEUR wurden hier nach Fertigstellung der Straßen im Gewerbegebiet Pingelerhook auf 
die Sonderposten umgebucht. 
 
 
5 Passive Rechnungsabgrenzung 144.048,26 EUR 
 15.000,00 EUR 
 
Für den Multifunktionsraum im Feuerwehrhaus Oeding sind Mietvorauszahlungen geleistet worden. 
Sie werden über einen Zeitraum von 20 Jahren (bis 2030) abgegrenzt. Hierdurch reduziert sich die 
passive Rechnungsabgrenzung jährlich um 1.500 EUR. 
 
Ferner ist in der Passiven Rechnungsabgrenzung die Zuwendung für das Klimaschutzkonzept zu ver-
buchen. Die Zuwendung gilt für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2023 und ist über diesen 
Zeitraum zweckentsprechend zu verwenden. Der Abgrenzungsbetrag lag 2021 bei 130.548,26 EUR: 
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Allgemeine Hinweise zur Bilanz: 
 
§ 36 Abs. 6 KomHVO: 
Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögens-
gegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um 
diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige 
Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern. 

 
Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht erfolgt. 
 
§ 36 Abs. 9 KomHVO: 
Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauernde Wertminderung eines 
Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder der Finanzanlagen nicht mehr bestehen, so ist der Betrag 
der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen 
vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern. 

 

Zuschreibungen sind nicht  erfolgt. 
 
§ 42 Abs. 5 KomHVO: 
In der Bilanz ist zu jedem Posten der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist 
dies im Anhang zu erläutern. 

 
Sämtliche Positionen der Bilanz sind mit den Posten des Vorjahres vergleichbar. 
 
§ 42 Abs. 6 KomHVO: 
Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Absätze 
3 und 4 erfasst wird. Dies gilt nicht für Wertberichtigungen zu Forderungen. Werden Posten hinzugefügt, ist dies 
im Anhang anzugeben. 

 
Die Bilanz wurde um die Positionen 2.1.2 (Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude), er-
weitert. 
Auf der Passiv-Seite wurden die Positionen 4.7.1 und 4.7.2 zur besseren Darstellung und zur Erhö-
hung der Transparenz eingefügt. 
Die Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen werden nachrichtlich bei den Krediten für 
Investitionen angegeben. 
 
§ 42 Abs. 7 KomHVO: 
Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, der 
für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schulden-
lage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Die Zusammen-
fassung von Posten der Bilanz ist im Anhang anzugeben. Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu anderen 
Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der Bilanz fallen. 

 
Zusammenfassungen sind nicht erfolgt. 
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§ 44 Abs. 3 KomHVO: 
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und der 
Wertveränderung von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Ver-
rechnungen sind im Anhang zu erläutern. 

 
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage waren im Haushaltsjahr 2021 in Höhe des Betrages zur 
Stärkung des Eigenkapitals im GIB (210.085,66 EUR) erforderlich. 
 
§ 44 Abs. 6 KomHVO: 
Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 
des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderpos-
ten für den Gebührenausgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im 
Anhang anzugeben. 

 
Im Abwasserbereich lagen die Aufwendungen ca. 296 TEUR unter dem geplanten Ansatz, so dass hier 
Rücklagenzubuchungen erfolgten. Die Minderaufwendungen verteilen sich auf die Sach-/und Perso-
nalkosten (162 TEUR) sowie die Abschreibungen und Verzinsung (134 TEUR). Eine Gebührenanpas-
sung ist im Jahr 2021 lediglich im Bereich der Schmutzwassergebühr erfolgt. Im Abwasserbereich ist 
die Kalkulation der Gebühren aufgrund der schlecht einschätzbaren Investitionen schwierig. 
 
Im Abfallbereich haben sich die Aufwendungen gegenüber der Kalkulation um 28 TEUR erhöht. Den 
Mehrauwendungen durch die Einführung des Wertstoffhofes (33,5 TEUR) standen Minderaufwen-
dungen im Sperrmüll- und Restmüllbereich sowie für die Entsorgung von Wildem Müll gegenüber 
(insgesamt 20,6 TEUR). In welchem Umfang sie tatsächlich durch den Wertstoffhof bedingt sind, kann 
nicht ermittelt werden. Auch die vermischten Einnahmen sind teilweise durch Anlieferung von ver-
wertbaren Abfällen um 11,7 TEUR gestiegen. 
Ferner haben sich erneut die Papiererlöse als schwer kalkulierbare Größe erwiesen. Durch die Ent-
wicklungen am Rohstoffmarkt lagen diese 65 TEUR über dem geplanten Ansatz, so dass die Rückla-
genzuführung entsprechend höher ausgefallen ist. 
 
In der Straßenreinigung haben sich Mehraufwendungen in Höhe von 8 TEUR ergeben, die teilweise 
auch durch innere Verrechnungen ausgeglichen werden. Es war eine Rücklagenentnahme von 6.940 
EUR geplant. Benötigt würden jedoch 8,9 TEUR. Die Rücklage 2020 wurde daher vollständig in An-
spruch genommen. Eine negative Rücklage ist in der Bilanz nicht darstellbar. Im Rahmen der Be-
triebskostenrechnung wird auf das nächste Jahr ein Defizit von 1.190,50 EUR vorgetragen. 
 
De Gebühr für die Gewässerunterhaltung wird erst seit 2020 in der jetzigen Form kalkuliert. Hier 
müssen sich laufende Kosten und Maßstabseinheiten noch einpendeln. Dementsprechend lag zur 
Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 auch noch nicht das Betriebsergebnis 2020 (Rücklagenstand 
2020) vor und konnte in der Planung nicht berücksichtigt werden. 
In 2021 war ein erhöhter Aufwand für die Grabenräumung (14 TEUR Mehraufwand) zu verbuchen. 
Insgesamt lagen die Aufwendungen ca. 12 TEUR über dem geplanten Ansatz. Diese Mehraufwendun-
gen konnten durch die Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden. 
 
In sämtlichen Gebührenhaushalten wird durch jährliche Kalkulation und entsprechende Gebühren-
anpassung auf Schwankungen unmittelbar reagiert. 
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Anfangs-
stand

Zugänge im 
Haushaltsjahr

Abgänge im 
Haushaltsjahr

Umbuchun-
gen im Haus-

haltsjahr
Endstand

Anfangs-
stand

Abschrei-
bungen im 

Haushaltsjahr

kum. Afa auf 
Abgänge

End-
stand

Ende 2021 Ende 2020

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 294.514,32 25.585,14 0,00 5.831,00 325.930,46 -234.405,56 -9.992,78 0,00 -244.398,34 81.532,12 60.108,76

1.2. Sachanlagen 92.070.528,72 4.438.428,93 -143.529,06 -5.831,00 96.359.597,59 -23.386.322,60 -2.236.307,81 52.619,00 -25.570.011,41 70.789.586,18 68.684.206,12

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte

4.309.509,78 0,00 -43.478,48 0,00 4.266.031,30 -620.311,16 -53.877,96 0,00 -674.189,12 3.591.842,18 3.689.198,62

1.2.1.1 Grünflächen 3.557.199,98 0,00 0,00 0,00 3.557.199,98 -614.194,16 -49.289,96 0,00 -663.484,12 2.893.715,86 2.943.005,82

1.2.1.2 Ackerland 353.031,45 0,00 -43.478,48 0,00 309.552,97 0,00 0,00 0,00 0,00 309.552,97 353.031,45

1.2.1.3 Wald, Forsten 44.581,13 0,00 0,00 0,00 44.581,13 0,00 0,00 0,00 0,00 44.581,13 44.581,13

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 354.697,22 0,00 0,00 0,00 354.697,22 -6.117,00 -4.588,00 0,00 -10.705,00 343.992,22 348.580,22

1.2.2. Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte

24.526.277,36 464.478,94 0,00 0,00 24.990.756,30 -5.472.926,96 -552.260,00 0,00 -6.025.186,96 18.965.569,34 19.053.350,40

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.986.042,41 0,00 0,00 0,00 2.986.042,41 -338.653,31 -64.815,00 0,00 -403.468,31 2.582.574,10 2.647.389,10

1.2.2.2 Schulen (Grundstücke und Gebäude) 15.400.121,23 463.530,12 0,00 0,00 15.863.651,35 -3.879.434,65 -376.307,00 0,00 -4.255.741,65 11.607.909,70 11.520.686,58

1.2.2.4 Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten 6.140.113,72 948,82 0,00 0,00 6.141.062,54 -1.254.839,00 -111.138,00 0,00 -1.365.977,00 4.775.085,54 4.885.274,72

1.2.3. Infrastrukturvermögen 54.255.691,05 732.618,71 -12.061,40 4.689.215,98 59.665.464,34 -15.295.998,00 -1.364.955,79 0,00 -16.660.953,79 43.004.510,55 38.959.693,05

1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen 5.247.695,93 167.227,31 -12.061,40 0,00 5.402.861,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5.402.861,84 5.247.695,93

1.2.3.2 Brücken 468.060,86 0,00 0,00 0,00 468.060,86 -174.448,91 -13.990,00 0,00 -188.438,91 279.621,95 293.611,95

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen

22.740.739,44 162.163,10 0,00 3.649.880,73 26.552.783,27 -5.857.143,13 -630.768,79 0,00 -6.487.911,92 20.064.871,35 16.883.596,31

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, 
Plätzen und Verkehrslenkungsanl.

25.710.575,41 403.228,30 0,00 1.039.335,25 27.153.138,96 -9.234.457,06 -717.540,00 0,00 -9.951.997,06 17.201.144,90 16.476.121,35

1.2.3.6 sonstiges Infrastrukturvermögen 88.619,41 0,00 0,00 0,00 88.619,41 -29.948,90 -2.657,00 0,00 -32.605,90 56.010,51 58.667,51

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden 561.764,72 0,00 0,00 0,00 561.764,72 -116.545,89 -8.082,00 0,00 -124.627,89 437.136,83 445.218,83

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 21.016,06 5.224,40 0,00 0,00 26.240,46 -3.352,00 -1.206,00 0,00 -4.558,00 21.682,46 17.664,06

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.948.125,41 125.417,66 -61.811,18 0,00 3.011.731,89 -1.240.994,84 -167.058,48 52.619,00 -1.355.434,32 1.656.297,57 1.707.130,57

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.291.385,74 147.859,49 0,00 0,00 1.439.245,23 -636.193,75 -88.867,58 0,00 -725.061,33 714.183,90 655.191,99

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.156.758,60 2.962.829,73 -26.178,00 -4.695.046,98 2.398.363,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398.363,35 4.156.758,60

1.3. Finanzanlagen 4.467.563,06 146.588,99 0,00 0,00 4.614.152,05 -1.261.996,18 0,00 0,00 -1.261.996,18 3.352.155,87 3.205.566,88

1.3.2. Beteiligungen 24.618,86 0,00 0,00 0,00 24.618,86 0,00 0,00 0,00 0,00 24.618,86 24.618,86

1.3.3. Sondervermögen 4.214.378,56 0,00 0,00 0,00 4.214.378,56 -1.261.996,18 0,00 0,00 -1.261.996,18 2.952.382,38 2.952.382,38

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens 226.565,64 146.588,99 0,00 0,00 373.154,63 0,00 0,00 0,00 0,00 373.154,63 226.565,64

1.3.5. Ausleihungen 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

96.832.606,10 4.610.603,06 -143.529,06 0,00 101.299.680,10 -24.882.724,34 -2.246.300,59 52.619,00 -27.076.405,93 74.223.274,17 71.949.881,76
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Art der Forderungen
bis zu 1 Jahr  1 bis 5 Jahre > 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen 
und Forderungen aus Transferleistungen 1.012.556,93 549.239,58 124.916,80 360.187,35 655.811,37
1.1 Gebühren 38.078,54 38.078,54 0,00 0,00 10.457,46
1.2. Beiträge 25.506,35 21.786,80 0,00 25.506,35 3.719,55
1.3 Steuern 126.223,22 78.746,42 47.476,80 0,00 144.994,44
1.4 Forderungen aus Transferleistungen 618.713,41 305.209,41 77.440,00 236.064,00 437.922,44
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 204.035,41 105.418,41 0,00 98.617,00 58.717,48
2. Privatrechtliche Forderungen 1.673.647,97 1.673.647,97 0,00 0,00 1.842.961,97
2.1. gegenüber dem privaten Bereich 81.014,79 81.014,79 0,00 0,00 11.542,13
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 5.256,07
2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 gegen Sondervermögen 12.139,06 12.139,06 0,00 0,00 11.465,94
2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 gegen Einheitskasse 1.580.494,12 1.580.494,12 0,00 0,00 1.814.697,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe aller Forderungen 
und sonstigen Vermögensgegenstände 2.686.204,90 2.222.887,55 124.916,80 360.187,35 2.498.773,34

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Gesamtbetrag 
des Haus-

haltsjahres
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 

des Vorjahres
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Forderungen und Verbindlichkeiten Einheitskasse

Die Gemeinde Südlohn hat Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheits-
kasse gegenüber folgenden Mandanten:

Beschreibung
Musikschule 

Südlohn-Oeding 
e.V.

Kultur- und 
Freizeit-
betrieb

Jugendwerk 
Südlohn-

Oeding e.V.

Sozialamt 
(Kreisbe-

reich)

Grundstücks- 
und 

Immobilien-
betrieb

Forderungen
31.12.2020 1.714.030,19 4.592.866,79 1.686.114,63 1.023.118,71 22.672.719,42

Zugang 2021 104.249,78 199.625,50 167.715,93 88.472,02 2.931.510,61
31.12.2021 1.818.279,97 4.792.492,29 1.853.830,56 1.111.590,73 25.604.230,03

Verbindlichkeiten
31.12.2020 1.774.235,10 4.911.734,06 1.687.836,18 1.060.312,51 20.858.021,59

Zugang 2021 106.800,01 369.973,46 167.515,93 108.124,30 3.165.714,32
31.12.2021 1.881.035,11 5.281.707,52 1.855.352,11 1.168.436,81 24.023.735,91

Saldo
31.12.2020 -60.204,91 -318.867,27 -1.721,55 -37.193,80 1.814.697,83

Zugang 2021 -2.550,23 -170.347,96 200,00 -19.652,28 -234.203,71
31.12.2021 -62.755,14 -489.215,23 -1.521,55 -56.846,08 1.580.494,12

Bilanzpos. A 2.2.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580.494,12
Bilanzpos. P 4.7.2 62.755,14 489.215,23 1.521,55 56.846,08 0,00

Summen Bilanzpositionen
Bilanzpos. A 2.2.2.7 1.580.494,12
Bilanzpos. P 4.7.2 610.338,00

Bezeichnung
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Bestand zum 
31.12.2021

Verrechnung 
des 

Vorjahres-
ergebnisses

Verrechnungen mit
der allgemeinen

Rücklage nach § 44 
Abs. 3 KomHVO 
Haushaltsjahr

Veränderungen 
der

Sonderrücklage

Jahresergebnis 
2021*

Bestand zum 
31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1 Allgemeine Rücklage 13.779.437,14 0,00 210.085,66 0,00 13.569.351,48
1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Ausgleichsrücklage 9.330.181,69 2.297.780,12 11.627.961,81
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.297.780,12 -2.297.780,12 3.318.185,24 3.318.185,24
1.5 Nicht durch Eigenkapital 
 gedeckter Fehlbetrag 
 (Gegenposten zu Aktiva) 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Eigenkapital 25.407.398,95 0,00 3.318.185,24 28.515.498,53
4. Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00

* vor Beschluss über Ergebnisverwendung

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
2017 2018 2019 Saldo

Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgleichsrücklage (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021
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bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 
Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen

13.390.639,45 789.994,93 3.318.717,16 9.281.927,36 12.188.391,91

2.1. von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1. vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2. vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3. von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.4. von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6. von sonstigen öffentlichen 
Sonderrechnungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. von Kreditinstituten 13.390.639,45 789.994,93 3.318.717,16 9.281.927,36 12.188.391,91

Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung

0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

527.627,53 527.627,53 0,00 0,00 480.811,39

6. Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen

163.827,87 163.827,87 0,00 0,00 190.404,00

7. Sonstige Verbindlichkeiten 994.201,92 994.201,92 0,00 0,00 584.316,53

8. Erhaltene Anzahlungen 623.600,83 287.712,90 138.676,94 197.210,99 447.918,54

9. Summe aller Verbindlichkeiten 15.699.897,60 2.763.365,15 3.457.394,10 9.479.138,35 15.891.842,37

EUR EUR
1 5

 744.457 €  845.672 € 

1. Bürgschaften

1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB
Sparkasse Westmünsterland/

 635.040 €  725.760 € 

a
b Rekommunalisierung der

Stromversorgung
 635.040 €  725.760 € 

1.2. Sparkasse Westmünsterland 89.720 € 99.813 € 
a SC Südlohn 28 e.V:
b Bau eines Umkleidegebäudes 35.720 € 36.813 € 
c Kunstrasenplatz 54.000 € 63.000 € 

1.3. Sparkasse Westmünsterland 19.697 € 20.099 € 
a FC Oeding 1925 e.V.
b Bau eines Umkleidegebäudes 19.697 € 20.099 € 

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger
a = Schuldner
b/c = Verwendungszweck

Nachrichtlich anzugeben:

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12. 

des Vorjahres

SVS-Versorgungs-GmbH

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2021

Art der Haftungsverhältnisse Gesamtbetrag 
am 31.12.

des Haushalts-
jahres

Gesamtbetrag
am 31.12. 

des Vorjahres

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag 
am 31.12.

des Haushalts-
jahres
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Neu gebildete Ermächtigungen

Buchungsstelle Bezeichnung 2020 Anordnungen Abgänge Übertrag Ermächtigungen insgesamt
€ € € € € €

Konsumtiv

11.02.01.543925 Gerichts- und Prozesskosten 4.344,20 4.344,20 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
11.05.01.523610 Bewegliche Einrichtungsgegenstände > 800 € 1.536,78 1.536,78 0,00 0,00 0,00 0,00
11.05.01.542900 Datenschutz 7.367,76 2.327,00 5.040,76 0,00 0,00 0,00
11.05.01.543940 Softwarepflege 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.06.02.523105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses 9.082,61 9.082,61 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.01.543920 Untersuchungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
21.01.01.528165 sonstige Sachleistungen Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 3.134,00 3.134,00
21.01.01.543933 Landesförderung Schulbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 4.154,29 4.154,29
21.01.01.543934 Landesförderung Bildung 0,00 0,00 0,00 0,00 4.436,00 4.436,00
21.01.01.523602 Neuanschaffung von Schuleinrichtungen 76.340,27 74.507,49 0,00 1.832,78 5.000,00 6.832,78
21.01.02.528165 sonstige Sachleistungen Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935,00 1.935,00
21.01.02.543933 Landesförderung Schulbudget 0,00 0,00 0,00 0,00 877,84 877,84
21.01.02.543934 Landesförderung Bildung 0,00 0,00 0,00 0,00 3.493,00 3.493,00
36.02.01.523260 Geräte Kinderspielplatz 15.236,59 14.036,59 1.200,00 0,00 0,00 0,00
36.02.01.543920 Sozialraumanalyse 0,00 0,00 0,00 0,00 9.033,92 9.033,92
42.01.01.531995 Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an 

Sportvereine 13.245,41 5.592,04 7.653,37 0,00 0,00 0,00
42.02.01.531920 Zuschüsse an Sportvereine 47.795,64 16.290,00 3.405,64 28.100,00 26.000,00 54.100,00
51.01.01.543925 Prüfungs- und Beratungskosten Bauleitplanung 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.03.01.543925 Prüfungs- und Beratungskosten 20.959,50 0,00 0,00 20.959,50 0,00 20.959,50
56.01.02.543930 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 8.357,20 8.357,20
57.01.01.525600 Erstattung von Geschäftsausgaben der 

Kommunalen Dienstleistungs-GmbH 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 950,00 950,00
57.02.01.543910 Werbungskosten 12.714,54 10.588,49 2.126,05 0,00 0,00 0,00

Summe 228.623,30 158.305,20 19.425,82 50.892,28 85.371,25 136.263,53

Investiv gesamt Anordnungen Abgänge Übertrag neu gesamt

11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel 2.482,89 2.482,89 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03.01/0903.784800 Kapitalerhöhung an den GIB 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von  Hard- und Software NKF 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

Ermächtigungen 2021

Ermächtigungen aus dem Vorjahr
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Neu gebildete Ermächtigungen

Buchungsstelle Bezeichnung 2020 Anordnungen Abgänge Übertrag Ermächtigungen insgesamt
€ € € € € €

Ermächtigungen aus dem Vorjahr

11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.06.03/5019.782600 Technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.01/6933.785105 Anlegung eines Feuerlöschteiches 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
21.01.01/5002.782600 Anschaffung BGA über 800 € 18.201,24 18.201,24 0,00 0,00 0,00 0,00
21.01.01/6003.785110 Sanierung der Schule 876.619,28 876.619,28 0,00 0,00 0,00 0,00
21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen von-Galen-Schule 0,00 0,00 0,00 0,00 633.705,36 633.705,36
36.02.01/6904.782600 Neubau Kinderspielplätze 100.000,00 9.573,55 90.426,45 0,00 0,00 0,00
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn 3.935,15 0,00 3.935,15 0,00 0,00 0,00
42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00
51.01.02/6924.785100 A03: Wohnraumversorgungskonzept 377,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen 33.960,34 11.126,70 22.833,64 0,00 0,00 0,00
53.03.01/6013.785100 Erweiterung Sozialräume Klärwerk 45.159,03 45.159,03 0,00 0,00 0,00 0,00
53.03.01/6231.785210 Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding 137.894,67 104.669,75 0,00 33.224,92 0,00 33.224,92
53.03.01/6401.782200 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
53.03.01/6234.785210 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA 50.000,00 9.865,83 40.134,17 0,00 0,00 0,00
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen 71.838,81 35.261,31 0,00 36.577,50 0,00 36.577,50
53.03.01/6404.785210 Bau eines 2. Nachklärbecken 826.383,95 713.499,61 12.884,34 100.000,00 0,00 100.000,00
53.03.01/6414.785210 Gewerbegebiet Pinglerhook 23.493,58 9.500,83 13.992,75 0,00 0,00 0,00
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030 120.320,58 70.699,49 0,00 49.621,09 284.000,00 333.621,09
53.03.01/6417.785210 Überholung von Pumpwerken 0,00 0,00 0,00 0,00 100.966,43 100.966,43
53.03.01/6419.785210 Kanalbaumaßnahmen Burlo West 516.040,72 0,00 516.040,72 0,00 0,00 0,00
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen 429.578,26 429.578,26 0,00 0,00 0,00 0,00
54.01.01/6221.781600 Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str. 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
54.01.01/6231.785102 Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbau 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
54.01.01/6237.785220 Linksabbiegerspur B 70/Pingelerhook 750.750,44 468.095,90 0,00 282.654,54 0,00 282.654,54
54.01.01/6238.785220 Endausbau Woorteweg 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00

Summe 4.239.035,94 3.007.710,67 700.247,22 531.078,05 1.432.671,79 1.963.749,84

61.01.02/0600.691730 Darlehnsaufnahme von öffentlich.-rechtl. 
Kreditanstalten 334.818,00 0,00 334.818,00 0,00 0,00 0,00

61.01.02/0600.691830 Darlehensaufnahme von privaten Kreditinstituten
5.165.182,00 2.000.000,00 2.715.182,00 500.000,00 1.600.000,00 2.100.000,00

Summe 5.500.000,00 2.000.000,00 3.050.000,00 500.000,00 1.600.000,00 2.100.000,00
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Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der 
Gemein-

de  in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Becker Marco Softwareentwickler Mitgliederversammlung Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V., stv. Beratendes Mitglied der Schulkonferenz
Bone Andreas Selbstständig; Handwrk 

Dämmtechnik
SC Südlohn 28 e.V., stv. Mitglied Mitgliederversammlung Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.

Büning Niklas Anlagenmechaniker für Sanitär, 
Heizungs- und Klimatechnik

stv. Kreissprecher Die Linke, Kreisverband Borken

Eiting Josef Geschäftsführer/Gesellschafter Bilaterale Arbeitsgruppe Winterswijk-Südlohn (kein Organ oder Personenvereinigung)
Engbers Frank Staatl. Gepr. Betriebswirt Kreistag Borken; CDU-Gemendeverband; DRK Ortsverein Südlohn-Oeding e.V.; Imkerverein Südlohn-Oeding 1920 e.V. Kassierer;   Mitgliederversammlung SVS Gesellschafterversammlung;

Gebing Dirk Brandoberinspektor (Beamter) Freiw. F euerwehr Südlohn; beratendes Mitglied Vertreter des Schulträgers der Schulkonferenz,
Honerbom Frank Tischler
Icking Heinrich LKW-Fahrer, Neben-

erwerbslandwirt
Knuth Stephan Leiter Materialwirtschaft Stellvertreter Gesellschafterversammlung SVS Versorgungsbetriebe GmbH; Beirat SOMIT e.V.;
Niehues Jörg Gruppenleister Werkstatt für

Menschen mit Behinderung
Gesellschafterversammlung SVS Versorgungsbetriebe GmbH

Rathmer Thomas Vertriebsleitung Musikschule Südlohn Oeding e.V., Vorstandsmitglied; stv. Beiratsmitglied SOMIT e.V.;
Rathmer Elisabeth Leitende MTA/L Bilaterale Arbeitsgruppe Winterswijk-Südloohn (kein Organ oder Personenvereinigung); Sparkassenbeirat der Spark. WM
Rotz Ludger Berufskraftfahrer Beirat SOMIT e.V.;Beratendes Mitglied Vertreter des Schulträgers in der Schulkonferenz
Schichel Michael Kommunalbeamter Stellvertreter Mitgliederversammlung Jugendwerk e.V. , Genosse VR-Bank
Schültingkemper Steffen Elektroniker, stellv. 

Produktionsleiter
Beirat SOMIT e.V.

36 Schüring Bernd Selbständiger Tischler und
Zimmermann

Kath. Öffentl. Bücherei Stadtlohn-Südlohn-Oeding, Büchereibeirat Vertreter

Schlechter Jörg Polizeibeamter Schatzmeister FDP Kreisverband Borken; Bundestagsbüro MdB K.-H. Busen; Verbandsversammlung aktuelles forum VHS;
 Stellvertreter Beirat SOMIT e.V.; Stellvertreter Mitgliederversammlung Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.;

Schroer Helmut Kaufm. Leiter Handwerksbetrieb Beirat Musikschule Südlohn-Oeding e.V.
Schrote Leo Bäckermeister (Minijob)
Spicker Christian Angestellter Stellvertreter Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW e.V.

Schmittmann Karin Schuldnerberatung, Dipl. Kauffrau Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.; Stellvertreter Beirat SOMIT e.V.;

Seidensticker-
Beining

Barbara Kosmetikerin Kreistag Borken; Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken, Kuratorium; SPD Ortsverein; Beirat SOMIT e.V.; Mitgliederversammlung Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.; Bilaterale Arbeitsgruppe 
Winterswijk-Südlohn (kein Organ oder Personenvereinigung)

Späker Sabrina Technische Angestellte Stellvertreterin Beirat SOMIT e.V.; Stellvertreterin Beirat Musikschule Südlohn-Oeding e.V.; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW e.V.; 
Tenk Michael Bäckermeister stelbstständig Beisitzer Bäckerinnung Ahaus; Beirat SOMIT e.V.; Stellvertreter Mitgliederversammlung Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.; 

Stellvertreter beratendes Mitglied Vertreter des Schulträgers in der Schulkonferenz
Terhörne Rudolf Tischler
Upgang-Sicking Heinrich Landwirt (selbstständig) Stellverterter VHS aktuelles forum Verbandsversammlung; 
Valtwies Dieter Betriebsleiter Landwirtschaft Vorsitz Landw. Ortsverein; Vertreter beratendes Mitglied Vertreter des Schulträgers in der Schulkonferenz; 
van de Sand Maik Beamter im kommunalen Dienst Stellvertreter Beirat SOMIT e.V.; Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V. Mitgliederversammlung; Bilaterale Arbeitsgruppe

Winterswijk-Südlohn (kein Organ oder Personenvereinigung)
Vornholt Stephanie Diplom Verwaltungswirtin Büchereibeirat Kath. Öffentliche Bücherei Stadtlohn-Südlohn-Oeding; Bilaterale Arbeitsgruppe Winterswijk-Südlohn 

(kein Organ oder Personenvereinigung)
Wilke Thomas Rechtsanwalt
Stödtke Werner Bürgermeister SVS Versorgungsbetriebe GmbH

Aufsichtsrat u. Gesellschafterversammlung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 
Gesellschafterversammlung
LOKAL.NET GmbH Aufsichtsrat  und
Gesellschafterversammlung

Mitgliederversammlungen: Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.; Münsterland e.V.; Städte- und Gemeindebund NRW e.V.;
Zweckverband "aktuelles forum VHS Verbandsversammlung; Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Gesellschafterversammlung; Verbandsversammlung der Kommunalen ADV 
Anwendergemeinschaft West; Euregio e.V. Verbandsversammlung; Vertreter des Schulträger in der Schulkonferenz, stimmberechtigtes MItglied; Bilaterale Arbeitsgruppe Winterswijk-Südlohn 
(kein Organ oder Personenvereinigung);
Sparkasse Westmünsterland, Sparkassenbeirat 

Küpers Birgit Beamtin Musikschule Südlohn-Oeding e.V., Vorsitzende

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz lagen nicht vor
Beraterverträge wurden durch die vorgenannten Personen nicht abgeschlossen

Name Vorname ausgeübter Beruf
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Bete i l igungsber icht  
 
1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirt-

schaftlichen Betätigung von Kommunen 
 
Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. 
Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Ge-
biet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben. 
Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglich-
keit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen 
Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nicht-
wirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privat-
rechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“). 
 
Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betäti-
gen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Um-
fang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei 
einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von 
Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche 
Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3). 
Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO 
NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist 
(Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erfor-
derlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsför-
derung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 
4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck 
vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschrif-
ten über die Eigenbetriebe geführt werden. 
 
In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die 
nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so 
zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen 
sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der 
Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Ent-
wicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigen-
kapitals erwirtschaftet wird. 
 
Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen 
im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu 
wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrich-
tungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss 
die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationssta-
tut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen 
bestimmten Betrag begrenzt. 
 
Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss 
jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der 
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Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und 
nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässi-
gen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kom-
munalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb 
zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur 
Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein. 
 
Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene 
Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff 
dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich 
ist. 
 
 

2. Beteiligungsbericht 2021 
 

2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung von Beteiligungsbericht und Gesamtab-
schluss 

 
a) Gesamtabschluss 
Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den 
Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbstän-
digter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen 
Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. 
 
Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses 
und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachfolgenden Merkmale zutreffen 
und der Rat über das Vorliegen dieser Voraussetzungen bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres beschlossen hat: 
 

1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbstständigten 
Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 EUR. 

2. Die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten 
Aufgabenbereiche machen weniger als 50% der ordentliche Erträge der Ergebnisrechnung der Ge-
meinde aus. 

3. Die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbst-
ständigten Aufgabenbereiche machen insgesamt weniger als 50 % der Bilanzsumme der Gemeinde 
aus. 

 
Bei den einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche handelt es sich um den Kultur- und Frei-
zeitbetrieb sowie den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. In seiner Sitzung am 24.08.2022 hat der Ge-
meinderat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW 
vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts 
Gebrauch zu machen, da diese Voraussetzungen erfüllt sind. 
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b) Beteiligungsbericht 
Auch bei Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses ist ein Beteiligungsbericht zu erstellen und 
gem. § 45 Abs. 4 KomHVO dem Anhang beizufügen. Der Beteiligungsbericht hat gem. § 117 Abs. 2 GO zu 
enthalten: 

- die Beteiligungsverhältnisse 
- die Jahresergebnisse der verselbstständigten Aufgabenbereiche 
- eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes 

verselbstständigten Aufgabenbereiches sowie 
- eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen unterei-

nander und mit der Gemeinde. Es entfällt die Erstellung eines Gesamtlageberichts. 
 
Davon abgewichen werden kann, wenn die Beteiligungen lediglich von untergeordneter Bedeutung sind. 
Als wesentlich gelten unmittelbare Beteiligungen, wenn diese die Voraussetzungen des § 51 KomHVO NRW 
erfüllen (=Vollkonsolidierung im Rahmen eines Gesamtabschlusses) oder eine strategische Relevanz haben 
bzw. an deren Berichterstattung ein besonderes Interesse besteht. Die Entscheidung der Wesentlichkeit ist 
von der Gemeinde unter Einbeziehung und Abwägung der örtlichen Kenntnisse und Gegebenheiten zu tref-
fen und zu erläutern. Derartige wesentliche Beteiligungen liegen bei der Gemeinde Südlohn nicht vor, so 
dass diese im Weiteren nur nachrichtlich erwähnt werden. Gleiches gilt für Kleinstbeteiligungen. Hier wird 
auf eine detaillierte und vollständige Darstellung der in § 53 KomHVO NRW geforderten Angaben verzich-
tet. 
 
Bei mittelbaren Beteiligungen ist ebenfalls eine Entscheidung der Wesentlichkeit von der Kommune unter 
Einbeziehung und Abwägung der örtlichen Verhältnisse und Erfahrungen vorzunehmen. Als Anhaltspunkt 
kann eine durchgerechnete Beteiligungsquote von mehr als 20 % dienen. Vorliegend gelten nur der Kultur- 
und Freizeitbetrieb sowie der Grundstücks- und Immobilienbetrieb als wesentliche mittelbare Beteiligung 
(mit einer Beteiligung der Gemeinde i.H.v. 100 %). 
 
Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in 
öffentlicher Sitzung herbeizuführen. 
 

2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes 
 
Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrecht-
licher Form der Kommune. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft 
über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Kommune, deren Leistungsspektrum und deren wirt-
schaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen 
Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde Südlohn durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen. 
 
Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, 
dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben herge-
stellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Fest-
stellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Kommune durch die verschiedenen Organisationsformen nach-
haltig gewährleistet ist. 
 
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauor-
ganisation der Gemeinde Südlohn insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien. 
 
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Südlohn. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der 
Gemeinde Südlohn die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. 
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Hierzu kann die Kommune unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen
und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl
i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).
 
Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen
Jahres 2022 erstellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr
chungsorgane weisen das gesamte Jahr
 
 

3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Südlohn

 

3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio
 
Zu-/oder Abgänge bzw. Veränderung in Beteiligungsquoten haben sich nicht ergeben.

3.2. Beteiligungsstruktur 
 

Gemeinde 
Südlohn

Gemeinde Südlohn 

40 

Hierzu kann die Kommune unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen
und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl
i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW). 

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen für die gemeindlichen Eigenbetriebe
Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung

chungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus. 

as Beteiligungsportfolio der Gemeinde Südlohn 

Änderungen im Beteiligungsportfolio 

/oder Abgänge bzw. Veränderung in Beteiligungsquoten haben sich nicht ergeben.

Kultur - und Freizeitbetrieb

100 %

Grundstücks- und 
Immobilienbetrieb 100 %

Kommunale Dienstleistungs-
gesellschaft mbH 

11,1 %

aktuelles forum 
Volkshochschule 

6,2 %

2021 

 

Hierzu kann die Kommune unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen 
und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 

Eigenbetriebe auf den im Laufe des 
. Die Angaben zur Besetzung der Überwa-

 

/oder Abgänge bzw. Veränderung in Beteiligungsquoten haben sich nicht ergeben. 

SVS GmbH 

12,6 %

WFG GmbH 

1,21 %

VR Bank West-
münsterland eG

0,004 %

RWE-Aktien
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Bei den nachfolgenden Beteiligungen unter lfd. Nr. 1-4 handelt es sich um unmittelbare Beteiligungen der 
Gemeinde. Die unter lfd. Nr. 5-8 aufgeführten Beteiligungen sind mittelbar über den Kultur- und Freizeitbe-
trieb gehaltene Beteiligungen. 

 
Tabelle 1: Beteiligungsstruktur 
Lfd. Beteiligung Höhe des Stamm- Anteil Gemeinde Südlohn 
Nr.  kapitals in € in € In % 

1 Kultur- und Freizeitbetrieb  51.129,19 51.129,19 100 
2 Grundstücks- und Immobilienbetrieb 500.000,00 500.000,00 100 
3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH 45.000 5.000 11,1 
4 Zweckverband Aktuelles forum VHS 27.034,71 1.678,24 6,2 
5 SVS-Versorgungsbetriebe GmbH 10.000.000 1.260.000 12,6 
6 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 

Kreis Borken GmbH 
75.400 900 1,2143 

7 RWE AG 2.797 Aktien (ISIN DE0007037129);  
Stand 31.12.2021 Börse Frankfurt: 98.622,22 € 

8 VR-Bank Westmünsterland eG 6.774.365 300 0,004 
 
 

3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen 
 
Es sind wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Ge-
meinde darzustellen. Diese sind nur zwischen der Gemeinde und dem Kultur- und Freizeitbetrieb (KFB) so-
wie dem Grundstücks- und Immobilienbetrieb (GIB) vorhanden. Zwischen dem GIB und dem KFB gibt es 
keine Leistungsbeziehungen. 
 
Tabelle 2: Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune 

 
Gegenüber Gemeinde Kultur- und Frei-

zeitbetrieb 
Grundstücks- 

und Immobilien-
betrieb 

Gemeinde 

Forderungen  0 1.614.419,98 
Verbindlichkeiten 500.350,86 301.264,70 
Erträge 11.173,27 99.975,11 
Aufwendungen 30.483,09 93.399,04 

Kultur- und 
Freizeitbetrieb 

Forderungen 500.350,86  0,00 
Verbindlichkeiten  0,00 
Erträge 30.483,09 0,00 
Aufwendungen 11.173,27 0,00 

Grundstücks- und 
Immobilienbetrieb 

Forderungen 301.264,70 0,00  
Verbindlichkeiten 1.614.419,98 0,00 
Erträge 99.975,11 0,00 
Aufwendungen 93.399,04 0,00 

 
Die Abweichungen im GIB gegenüber der Aufstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem 
Cashpooling zum 31.12.2021 (Seite 31) ist durch die spätere Abrechnung der Mieten, eine Erstattung von 
Kanalanschlussbeiträgen und die Verstärkung des Eigenkapitals begründet. Beim KFB wurden im Rahmen 
des Jahresabschlusses noch Personalkostenerstattungen an die Gemeinde gebucht. 
 
Hier nicht dargestellt werden können die Erträge und Aufwendungen, die durch den Übergang der Robert-
Bosch-Straße gebucht wurden. Die Buchungen erfolgten im GIB ergebnisneutral: 
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Der Ertrag aus den aufgelösten Erschließungsbeiträgen (146.948,82 €) wurden an die Gemeinde weiterge-
leitet (Zuschuss). Der Verkauf zum Buchwert (389.146,10 €) erfolgte gegen die Bestandsveränderung er-
gebnisneutral. 
 
Bei der Gemeinde wurden die Ein-/und Auszahlungen investiv verbucht. Die Erschließungsbeiträge sind als 
Sonderposten eingebucht worden, die Herstellungskosten als Infrastrukturvermögen. 
 
Ebenfalls nicht dargestellt ist der Erwerb eines Grundstückes durch den GIB zum Buchwert (43 TEUR). Diese 
Buchungen erfolgten in beiden Haushalten bereits ergebnisneutral gegen die Bestandsveränderungen. 
 

3.4. Einzeldarstellung 
 
Die Beteiligungen sind in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“ auszuwei-
sen. : 

 als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die 
Kommune einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Re-
gel vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Anteile hält, 

 als „Beteiligungen“ kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die 
Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende 
Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt. Als Be-
teiligungen werden die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft GmbH, und der Zweckverband Ak-
tuelles forum VHS ausgewiesen. 

 als „Sondervermögen“ kommt das Kommunalvermögen zum Ausweis, das zur Erfüllung eines be-
stimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt geführt wird. Sondervermö-
gen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbst-
ständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständig-
te Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hierunter fallen die 
gemeindlichen Eigenbetriebe KFB und GIB. 

 als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ werden Unternehmensanteile ausgewiesen, die auf Dauer 
angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Kommune zum Unternehmen 
hergestellt werden soll. Hier sind die als mittelbare Beteiligungen der Gemeinde über den KFB ge-
haltenen Anteile an der SVS-GmbH sowie die RWE-Aktien geführt. Letztere werden lediglich in Ta-
belle 1 nachrichtlich ausgewiesen. 

 als „Ausleihungen“ werdenlangfristige Finanzforderungen der Kommune gegenüber Dritten ausge-
wiesen, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäfts-
betrieb der Kommune dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als 
verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalan-
lage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der 
GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich nachrichtlich ausgewiesen. Es handelt sich hier 
um die Anteile an der VR-Bank. 

 



Jahresabschluss Gemeinde Südlohn 2021 

 
43 

 

3.4.1. Kultur- und Freizeitbetrieb (KFB) 
 
Sitz der Gesellschaft/Anschrift 
Anschrift: Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn 
Telefon: 02862/58220 
 
Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung ist Aufgabe des Eigenbetriebes die Förderung der Kultur- und Freizeit-
gestaltung und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte. Der Betrieb ist ein Betrieb gewerblicher Art. 
 
Darstellung der Beteiligungsverhältnisse 
Das Stammkapital beträgt:  51.129,19 € 
Anteil der Gemeinde Südlohn:  51.129,19 €  = 100 % 
 
Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen. 
Die Beteiligung der Gemeinde am Kultur- und Freizeitbetrieb wird in der Bilanzposition „1.3.3. Sonderver-
mögen“ mit 1.993.045,35 EUR ausgewiesen. Die Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde und dem 
KFB stellen sich wie folgt dar und sind in Ergebnis-/und Finanzrechnung im Wesentlichen identisch. Ledig-
lich die Personalkostenerstattung (11 TEUR) wurde erst 2022 zahlungswirksam: 
 

Gemeinde  KFB 
Steuern, ordentliche Erträge, ö-r.-Entgelte -2.743,09 

 
 

Erstattungen -27.740,00 30.483,09 sonstige ordentliche Aufwendungen 
Personalaufwand 11.135,63 -11.135,63 Personalaufwand 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 37,64 -37,64 privatrechtliche Entgelte 
Gesamt -19.309,82 19.309,82  
 
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals: 

Vermögenslage - A k t i v a Kapitallage - P a s s i v a 

 
2021 2020 Verän- 

 
2021 2020 Verän- 

 
TEUR TEUR derung 

 
TEUR TEUR derung 

A.  Anlagevermögen 2.438 2.464 -26 A.  Eigenkapital 2.879 2.702 178 
B.  Umlaufvermögen 601 411 190 B. Sonderposten 145 156 -9 

    
C. Rückstellungen 7 9 -2 

    
D.  Verbindlichkeiten 6 8 -2 

Bilanzsumme Aktiva 3.039 2.875 164 Bilanzsumme Passiva 3.039 2.875 164 
 
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung (nur bebuchte Positionen) 

GuV (verkürzt) 2021 2020 
Verän- 
derung 

 
TEUR TEUR TEUR 

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9 9 0 
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 3 8 -4 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 
+ sonstige ordentliche Erträge 3 12 -9 
= Ordentliche Erträge 15 29 -13 
- Personalaufwendungen 53 71 -18 
- Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen 61 48 13 
- bilanzielle Abschreibungen 31 31 0 
- sonstige ordentliche Aufwendungen 65 74 -9 
= Ordentliche Aufwendungen 211 224 -13 
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= Ordentliches Ergebnis -195 -195 0 
+ Finanzerträge 371 334 37 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 
= Finanzergebnis 371 334 37 
= Jahresergebnis 175 139 37 

 
Kennzahlen: 
In Anlehnung an die aufgeführten Regelungen in § 53 KomHVO NRW, der entsprechenden Kommentierung 
dazu sowie den unter 2.1 getroffenen Aussagen, wird vorliegend auf die Darstellung von Kennzahlen ver-
zichtet. Diese werden auch im Jahresabschluss des Kultur- und Freizeitbetriebes nicht definiert. 
 
Personalbestand: 
Im Berichtsjahr 2021 waren 3 Mitarbeiter Teilzeit beschäftigt. 
 
Geschäftsentwicklung 
Es wird auf den Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss des Kultur- und Freizeitbetriebes verwiesen. 
 
Darstellung der Organe und Zusammensetzung der Gesellschaft: 
Betriebsleitung: Bürgermeister Werner Stödtke 
Betriebsausschuss: 7 vom Rat der Gemeinde Südlohn bestimmte Mitglieder 
 
 
3.4.2. Grundstücks- und Immobilienbetrieb (GIB) 
Sitz der Gesellschaft/Anschrift 
Anschrift: Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn 
Telefon: 02862/58220 
 
Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
Nach § 1 (2) der Betriebssatzung ist Aufgabe des Grundstücks- und Immobilienbetriebes der Ankauf, Ver-
kauf, Tausch und die Verwaltung und Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden zur Verwirklichung der 
Wohnraumversorgung, der Gewerbeansiedlung, der Förderung der Land- und Forstwirtschaft und die Wirt-
schaftsförderung. 
 
Darstellung der Beteiligungsverhältnisse 
Das Stammkapital beträgt:  500.000,00 € 
Anteil der Gemeinde Südlohn:  500.000,00 €  = 100 % 
 
Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen. 
Die Beteiligung der Gemeinde am GIB beträgt 1.993.045,35 EUR. Die Leistungsbeziehungen zwischen der 
Gemeinde und dem GIB stellen sich wie folgt dar 
 
Die Abrechnung der Mietverbindlichkeiten zwischen Gemeinde und GIB kann immer erst im Folgejahr er-
folgen. Hieraus ergab sich eine Forderung der Gemeinde in Höhe von 12.139,06 EUR aus der Erstattung der 
Mieten des GIB für die Objekte, die bei der Gemeinde bilanziert sind (Feuerwehrhaus und Polizei). Eine 
weitere Forderung besteht für die Erstattung eines Kanalanschlussbeitrages, der zunächst beim GIB verein-
nahmt worden war. 
 
Verbindlichkeiten bestanden zum 31.12.2021 aus der Abrechnung der Mietwohnungen zwischen GIB und in 
Höhe von 91.179,04 EUR. Weitere Verbindlichkeiten bestanden wegen der noch ausstehenden Zahlung zur 
Kapitalverstärkung (210 TEUR). 
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Gemeinde GIB 
Kostenerstattung und Umlagen*2 -12.139,06 12.139,06 Aufw. Sach-/Dienstleistungen 
Kostenerstattung und Umlagen -59.180,00  

87.836,05 sonstige ordentliche Aufwendung 
Steuern -11.882,53 
Gebühren (ö.-r.- Entgelte) -16.773,52 
sonstige ordentliche Aufwendungen*3 93.399,04 -93.399,04 privatrechtliche Entgelte 

 
-6.576,07 6.576,07 

  
Die mit „*“ gekennzeichneten Kostenerstattungen und sonstigen Aufwendungen weichen in der Finanz-
rechnung betragsmäßig ab. Es handelt sich um folgende Beträge: 
 

Gemeinde  GIB 
Privatrechtliche Leistungsentgelte *1 -43.478,48 43.478,48 Ausz.  Sach-/Dienstleistungen 
Kostenerstattung und Umlagen*2 -11.465,94 11.465,94 Sonstige ordentliche Auszahlungen 
sonstige ordentliche Auszahlungen*3 87.851,56 - 87.851,56 privatrechtliche Entgelte 

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Zahlungen für einen Grundstücksübergang. 
 
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals: 
 

Vermögenslage - A k t i v a Kapitallage - P a s s i v a 

 
2021 2020 Verände- 

 
2021 2020 Verände- 

 
TEUR TEUR rung 

 
TEUR TEUR rung 

1. Anlagevermögen 2.342 2.400 -58 1. Eigenkapital 2.672 2.353 319 
2. Umlaufvermögen 8.687 8.681 7 2. Sonderposten 178 183 -5 

    
3. Rückstellungen 722 722 0 

    
4. Verbindlichkeiten 7.458 7.824 -365 

Bilanzsumme Aktiva 11.029 11.082 -51 Bilanzsumme 
 

11.082 -51 
 
 
Entwicklung der Gewinn –und Verlustrechnung 
 

GuV verkürzt 2021 2020 Verände- 

 
TEUR TEUR rung 

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5 8 -3 
+ privatrechtliche Leistungsentgelte 2.483 1.405 1.078 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1 0 0 
+ sonstige ordentliche Erträge 148 7 142 
+/- Bestandsveränderungen 36 979 -943 
= Ordentliche Erträge 2.673 2.399 275 
- Aufw. Sach- und Dienstleistungen 1.930 1.890 40 
- bilanzielle Abschreibungen 287 77 210 
- sonstige ordentliche Aufwendungen 320 183 137 
= Ordentliche Aufwendungen 2.537 2.150 387 
= Ordentliches Ergebnis 136 249 -112 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -28 -30 3 
= Jahresergebnis 109 218 -109 
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Kennzahlen: 
In Anlehnung an die aufgeführten Regelungen in § 53 KomHVO NRW, der entsprechenden Kommentierung 
dazu sowie den unter 2.1 getroffenen Aussagen, wird vorliegend auf die Darstellung von Kennzahlen ver-
zichtet. 
 
Personalbestand: 
Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb verfügt nicht über eigenes Personal. 
 
Geschäftsentwicklung 
Es wird auf den Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss des GIB verwiesen. 
 
Darstellung der Organe und Zusammensetzung der Gesellschaft: 
Betriebsleitung: Bürgermeister Werner Stödtke 
Betriebsausschuss: 7 vom Rat der Gemeinde Südlohn bestimmte Mitglieder 
 
 
3.4.3. Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH (KDG) 
Sitz der Gesellschaft/Anschrift 
Anschrift: Rathausplatz 1, 46359 Heiden 
Telefon: 02867/908625 
 
Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
Gegenstand des Unternehmens ist: 
a) die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von 

Waren und Dienstleistungen, 
b) die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, 
c) die Bündelung von Nachfragen, 
d) die Ausführung von Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren zu 

a) bis c) betreffen und damit 
e) die Wettbewerbsfähigkeit der an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und 

somit 
f) das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen. 
 
Darstellung der Beteiligungsverhältnisse 
Das Stammkapital der KDG Heiden beträgt 45.000,00 €. Die Gemeinde Südlohn und die übrigen Anteilseig-
ner halten jeweils einen Anteil von 5.000 € (=11,11 %). Weitere Gesellschafter sind die Gemeinden Velen, 
Heiden, Raesfeld, Reken, Schermbeck, Hünxe sowie die Städte Gescher und Dorsten. 
 
Organe 
Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer 
Gesellschafterversammlung: 
für die Gemeinde Südlohn vertreten Bürgermeister Werner Stödtke 
 
3.4.4. Zweckverband Aktuelles forum VHS (VHS) 
Sitz der Gesellschaft/Anschrift 
Anschrift: Vagedesstraße 2, 48683 Ahaus 
Telefon: 02561/95370 
 
Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
Die VHS wendet sich in pädagogisch planmäßiger und langfristiger Arbeit mit dem Bildungsangebot vor-
nehmlich an Erwachsene und Heranwachsende. Sie vermittelt und fördert durch Sachinformation sowie 
durch Orientierungs –und Lernhilfen Fähigkeiten und Kenntnisse, die es den Teilnehmern ermöglichen, den 
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persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Anforderungen in einer demokratischen, freiheitlich-
rechtsstaatlichen und sozialen Ordnung in Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden. 
 
Darstellung der Beteiligungsverhältnisse 
Träger der Volkshochschule ist der Zweckverband der Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie der Ge-
meinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im 
Rahmen des Gesetzes für kommunale Gemeinschaftsarbeit durch Satzung geregelt. Das Stammkapital ent-
spricht dem Eigenkapitalstand und wird zu 2/3 nach Einwohner und zu 1/3 nach Unterrichtsstunden auf die 
beteiligten Kommunen verteilt. 
 
Organe der Volkshochschule 
Volkshochschulausschuss: 11 Mitglieder aus den Gemeinden 
 2 von der Dozentenversammlung gewählte Vertreter 
 2 vom Hörerrat gewählte Vertreter, 4 sachkundige Bürger 
für Südlohn vertreten:  Ratsmitglied Leo Schrote 
Organe des Zweckverbandes: 
Verbandsvorsteher: 1 Verbandsvorsteher 
Verbandsversammlung: 25 Vertreter 
für Südlohn vertreten: Bürgermeister Werner Stödtke 

Ratsmitglied Jörg Schlechter 
 
3.4.5. SVS-Versorgungsbetriebe GmbH (SVS) 
Sitz der Gesellschaft/Anschrift 
Anschrift: von-Ardenne-Straße 8, 48703 Stadtlohn 
Telefonnr.: 0256/93450 
 
Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Strom in 
den Städten Stadtlohn und Vreden und in der Gemeinde Südlohn dienen, sowie die Vornahme aller damit 
im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittel-
bar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen. 
 
Darstellung der Beteiligungsverhältnisse 
Am Stammkapital von 10 Mio. EUR sind die Gesellschafter Stadt Stadtlohn und Vreden mit jeweils 28,7 % 
(2,87 Mio. EUR), die Gemeinde Südlohn mit 12,6 % (1,26 Mio. EUR) und die Westenergie AG mit 30 % (3 
Mio. EUR) beteiligt. 
 
Organe 
Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer 
Aufsichtsrat: 13 Mitglieder, davon 2 Vertreter aus der Gemeinde Südlohn 
für Südlohn vertreten: Bürgermeister Werner Stödtke 
 Ratsmitglied Jörg Schlechter 
Gesellschafterversammlung: 29 Vertreter, davon 4 Vertreter aus der Gemeinde Südlohn 
für Südlohn vertreten: Bürgermeister Werner Stödtke 
 Ratsmitglied Frank Engbers 
 Ratsmitglied Niklas Büning 
 Ratsmitglied Jörg Niehues 
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3.4.6. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den  Kreis Borken GmbH (WFG) 
Sitz der Gesellschaft/Anschrift 
Anschrift: Erhardstraße 11, 48683 Ahaus 
Telefonnummer: 02561/979990 
 
Ziel und Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde gegründet zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen 
Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur An-
siedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden 
des Kreises Borken bewirken. 
 
Organe: 
Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer, 1 Vertreter 
Aufsichtsrat: Landrat des Kreises Borken, 
 5 Kreistagsmitglieder, 8 weitere Mitglieder 
Gesellschafterversammlung: Kreis Borken, vertreten durch den Landrat 
 16 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 
 vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten 
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Lageber icht  
 
Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist der Bilanz ein Lagebericht 
nach § 49 KomHVO beizufügen. 
 
Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahres-
abschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgän-
ge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu 
berichten. 
 
Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung der Gemeinde und den zu Grunde liegenden Annahmen einzugehen. 
 
 
1. Allgemeines 
 
Die Gemeinde Südlohn ist im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, 
sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern. 
Nähere Ausführungen hierzu finden sich bei den „Chancen und Risiken“. 
 
Mehrerträge von 2,93 Mio. EUR und Minderaufwendungen von 698 TEUR haben dazu beigetragen, 
dass das ordentliche Ergebnis 3,6 Mio. EUR über dem fortgeschriebenen Ansatz lag. Darüber hinaus 
wurde ein außerordentlicher Ertrag für coronabedingte Mehraufwendungen ermittelt, der das Jah-
resergebnis auf 3,3 Mio. EUR erhöht. Dementsprechend kann die Ausgleichsrücklage im Folgejahr 
wieder aufgestockt werden. 
 
Kassenkredite wurden zwischenzeitlich – zins bringend – aufgenommen. Der im Dezember des Vor-
jahres aufgenommene Kassenkredit von 2 Mio. EUR wurde Anfang 2021 in einen Zins bringendenen 
Investitionskredit umgeschuldet. 
 
Der Saldo aus Investitionstätigkeit lag bei 2,9 Mio. EUR (2020: 4,66 EUR). Die Investitionseinzahlun-
gen lagen 1,9 Mio. EUR unter dem Ansatz, die Auszahlungen lagen 9,6 Mio. EUR unter dem fortge-
schriebenen Ansatz. Tatsächlich wurden Investitionsauszahlungen von 4,9 Mio. EUR getätigt. Viele 
Maßnahmen wurden in 2022 neu veranschlagt. 1,9 Mio. EUR wurden in das Jahr 2022 übertragen. 
 
Da die geplanten Investitionen nicht durchgeführt werden konnten, wurden auch Mittel in das Haus-
haltsjahr 2022 für die Aufnahme von Krediten (2,1 Mio. EUR) übertragen. 
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2. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
 
2.1. Die Bilanz als Spiegel des gemeindlichen Vermögens und der Schulden: 
 
 
a) Aktiva 
 
Das gemeindliche Anlagevermögen zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus. Das bilanzierte Anla-
gevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,273 Mio. EUR auf 74,223 Mio. EUR erhöht. Dies 
entspricht 91,82 % (2020: 93,27 %) der Bilanzsumme. Das Anlagevermögen besteht hauptsächlich 
aus dem Infrastrukturvermögen, das der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemein-
de dient und daher nicht oder nur unter bestimmten Umständen veräußert werden kann. 
 
Wie sich die hauptsächlichen Positionen des Anlagevermögens im Jahr 2021 verändert haben, zeigt 
nachfolgende Aufstellung: 
 

Bezeichnung 
Stand 

31.12.2020 
in TEUR 

% des Anlage-
vermögens 

Stand 
31.12.2021 

in TEUR 

% des Anlage-
vermögens 

Infrastrukturvermögen 38.960 54,15 43.005 57,94 
Grundstücke / Gebäude 22.743 31,61 22.557 30,39 
Zwischensumme 61.702 85,76 65.562 88,33 
Finanzanlagen 3.206 4,46 3.352 4,52 
Diverses AV 7.042 9,79 5.309 7,15 
Insgesamt 71.950 100,00 74.223 100,00 

 
 
Die Verhältnisse der Vermögensteile an der Bilanzsumme veranschaulicht die nachfolgende Grafik: 
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b) Passiva 
 
Langfristig gebundenes Vermögen sollte durch langfristiges Kapital finanziert sein. Dies ist bei der 
Gemeinde Südlohn der Fall, denn auch die Passivseite der Bilanz zum 31.12.2021 zeichnet sich durch 
ihre Langfristigkeit aus. 
 
Eigenkapital und Sonderposten haben sich von 52.753 TEUR auf 56.126 TEUR erhöht. Zusammen mit 
den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 13.391 TEUR (2020: 12.188 TEUR) betragen 
sie 69.517 TEUR und somit 86 % der Bilanzsumme. Rechnet man die Rückstellungen in der Höhe von 
8.865 TEUR (2020: 8.479 TEUR) hinzu, ändert sich dieser Prozentsatz auf 96,97 %. 
 
Auch auf der Passivseite haben sich ebenfalls keine großen Veränderungen gegenüber dem Vorjah-
resabschluss ergeben. Die Positionen haben sich im Jahr 2021 wie folgt verändert: 
 

Bezeichnung 
Stand 

31.12.2019 
in TEUR 

% Bilanz- 
summe 

Stand 
31.12.2020 

in TEUR 

% Bilanz-
summe 

Eigenkapital 25.407 32,94 28.515 35,28 
Sonderposten 27.345 35,45 27.610 34,16 
Zwischensumme 52.753 68,39 56.126 69,43 
Rückstellungen 8.479 10,99 8.866 10,97 
Verbindlichkeiten 15.892 20,60 15.700 19,42 
Passive Rechnungsabgr. 15 0,02 144 0,18 
Insgesamt 77.138 100,00 80.835 100,00 

 
 
Das Eigenkapital hat sich durch das Jahresergebnis in Höhe von 3.318 TEUR erhöht. Die Ausgleichs-
rücklage zur Finanzierung etwaiger Deckungslücken in zukünftigen Haushaltsjahren hat im Folgejahr 
einen Stand von 14,946 Mio. EUR. 
 
Gegen die Allgemeine Rücklage wurde die Zuführung an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb in 
Höhe von 210.085 EUR gebucht. 
 
Investitionskredite machen mit 13.390 TEUR 16,57 % der Bilanzsumme aus. Im Vorjahr waren dies 
mit 12.188 TEUR 15,8 %. Kreditaufnahmen von 2 Mio. EUR standen Tilgungen von 798 TEUR gegen-
über. 
 
Die Verhältnisse der Passivposten zueinander veranschaulicht die nachfolgende Grafik: 
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2.2. Ergebnisrechnung 
 
Durch die Übertragung der Ermächtigungen aus dem Vorjahr hat sich der Planansatz bei den Auf-
wendungen um 209 TEUR erhöht. Die Aufwendungen haben sich gegenüber diesem fortgeschriebe-
nen Planansatz um 698 TEUR verringert. Ermächtigungen von 136 TEUR wurden in das Folgejahr 
übertragen. Es wird zur Erläuterung der Ergebnisrechnung auf den Punkt „Erläuterung der Überblick 
über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021“ sowie insbesondere auf den Plan-Ist-
Vergleich ab Seite 63 verwiesen. 
 
Die coronabedingten Mehraufwendungen wurden mit insgesamt 339 TEUR ermittelt. Sie setzen sich 
zusammen aus Steuermindererträgen bei den gemeindlichen Anteilen an Einkommen-/und Umsatz-
steuer sowie erhöhten Sachaufwendungen 
 
Auch weiterhin wird die Ergebnisentwicklung der Gemeinde durch unvorhersehbare Ereignisse (Co-
rona-Krise, Ukrainekrieg, Gasmangellage etc.) nur schwer zu prognostizieren sein. 
 
 
2.3. Finanzrechnung 
 
Die Finanzrechnung ist die Darstellung des Kapitalflusses innerhalb des Haushaltsjahres. Nicht zah-
lungsrelevante Buchungsvorfälle, wie Abschreibungen oder Zuführungen zu und Auflösungen von 
Rückstellungen, sowie Zahlungen, die in anderen Haushaltsjahren geleistet wurden und Erträge/Auf-
wendungen des jetzigen Haushaltsjahres darstellen, sind hier nicht zu finden. Die Abweichungen im 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zum ordentlichen Ergebnis resultieren im Wesentlichen aus 
dem Saldo der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. 
 
Bei den sonstigen Einzahlungen findet sich die Einzahlung aus der Umbuchung des Schwebepostens, 
der über den Jahreswechsel entstanden war, wieder (600 TEUR). Ansonsten sind es die gleichen Posi-
tionen wie bei der Ergebnisrechnung, die das Bild der Finanzrechnung prägen. 
 
Die Investitionstätigkeit der Gemeinde ist nicht aus dem Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung 
abzulesen. Daher werden hierzu die wesentlichsten Veränderungen erläutert. 
 
a) Investive Einzahlungen 

 
Bezeichnung Plan (EUR) Ist (EUR) Bemerkung 
Pauschalzuweisungen 1.132.900 1.138.334 Schule, Sport, Feuerwehr, allgemein 
Wirtschaftswege 976.200 166.892 
Stauanlage 209.600 161.970 
ISEK-Projekte 136.000 0 
Sportplatz 1.500.000 0 Buten un Binnen 
Robert-Bosch-Straße  389.146 Vom GIB, sh. auch aktivierbare Zuwendungen 
Sonstige 5.000 17.640 E-Lastenrad, Digipakt, Marktplatz 
Schlingeradweg 304.000 0 Folgejahre 
Zuwendungen gesamt 4.263.700 1.873.982 
Beiträge und Entgelte 
Scharperloh 32.900 0 
Burlo West 21.100 8.540 
Robert-Bosch-Straße 0 23.349,96 
Woorteweg 9.000 9.087,50 
Blumen-/Gartenstraße 474.000 0,00 
Beiträge und Entgelte gesamt 549.000 54.739,46 
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b) Investive Auszahlungen 
Minderauszahlungen sind in allen Bereichen weniger auf Kosteneinsparungen bei den Projekten, 
sondern in der Regel auf deren Verschiebung zurück zu führen. Neben dem Haushaltsansatz von 
10,914 Mio. EUR waren noch Vorjahresmittel von 3,5 Mio. EUR vorhanden. Der fortgeschriebene 
Ansatz lag bei 14,44 Mio. EUR. Ausgezahlt wurden 4,86 Mio. EUR. Es wurden 1,96 Mio. EUR für Fort-
führungsmaßnahmen nach 2022 übertragen. Noch nicht begonnene Maßnahmen wurden 2022 neu 
veranschlagt. Maßgeblich sind in diesem Bereich die Baumaßnahmen. 
 
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -106.325,83 EUR 
 
Die Abwicklung der restlichen Grundstücksgeschäfte für die Radwege erfolgt erst 2022. Hierfür wa-
ren 20 TEUR veranschlagt worden. 
Die Übertragung der Spielplatzfläche vom GIB (Burloer Straße West), sowie ein Grunderwerb für den 
Abwasserbetrieb und eine Straßenfläche im Pingelerhook (insgesamt 96 TEUR) sind ebenfalls (noch) 
nicht erfolgt. 
 
 
Baumaßnahmen -8.503.815,75 EUR 
 
Für Fortführungsmaßnahmen waren 3,3 Mio. EUR in das Jahr 2021 übertragen, so dass der fortge-
schriebene Ansatz bei 12,53 Mio. EUR lag. Es wurden 4,02 Mio. EUR benötigt. Von den nicht in An-
spruch genommenen Mitteln sind 1,76 Mio. EUR in das Jahr 2022 übertragen worden. Es wird hierzu 
auf die Liste „Übertragung von Ermächtigungen“ auf Seite 34 des Berichtes verwiesen. 
 
Für folgende Maßnahmen sind bereits Investitionen getätigt worden: 

Fortgeführter 
Ansatz 

Benötigt Noch nicht 
benötigt 

(noch) nicht begonnen * 5.103.744 16.726 5.087.018 
Bauliche Maßnahmen Bauhof 85.000 26.593 58.407 
Sanierung der Schule (Teilneubau) 876.619 1.140.016 -263.397 
Baumaßnahmen von-Galen-Schule 700.000 49.795 650.205 
Sportplatz Oeding 67.500 25.377 42.123 
Erweiterung Sozialräume Zentralklärwerk 55.159 78.578 -23.419 
Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding 137.895 104.670 33.225 
Um- und Ausbaumaßnahmen 7.500 41.563 -34.063 
Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen 25.000 16.265 8.735 
Sanierung der Kanalisationsanlagen 146.011 68.930 77.081 
Bau eines 2. Nachklärbecken 813.500 713.500 100.000 
Sanierung ZKW bis 2030 404.321 55.198 349.123 
Sanierung und Überholung von Pumpwerken 130.000 27.778 102.222 
Ausbau von Wirtschaftswegen 1.987.578 516.329 1.471.249 
Rad- und Fußweg entlang der Schlinge 380.000 33.190 346.810 
Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook 750.750 484.717 266.033 
Endausbau Woorteweg 430.000 316.835 113.165 
Deckensanierung Hans-Böckler-Straße 60.000 32.484 27.516 
Umbau Stauanlage Südlohn 262.000 257.901 4.099 
Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße 105.000 17.318 87.682 
 12.527.576 4.023.761 8.503.816 

 
*hierunter fallen unter anderem die Ausbaumaßnahmen an der Turnhalle (2,25 Mio. EUR), der Aus-
bau der Blumen-/Gartenstraße (1,58 Mio. EUR), Kanalbaumaßnahmen in Burlo West (310 TEUR) und 
Scharperloh (510 TEUR), sowie verschiedene Maßnahmen aus dem ISEK –Projekt (200 TEUR). 
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Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 758.314,66 EUR 
 
Mit den Mitteln aus dem Vorjahr standen insgesamt 1,019 Mio. TEUR zur Verfügung. Hiervon wurden 
planmäßig Fahrzeuge auf dem Bauhof, Maschinen, Geräte und Geschäftsausstattung angeschafft. 
Nennenswerte Mehrauszahlungen hat es in diesem Bereich nicht gegeben. 
 
In das Jahr 2022 übertragen wurden Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software (30 TEUR) 
sowie für die Defibrillatoren (8 TEUR). Ansonsten wurden die Mittel, soweit die Anschaffung in 2022 
nachgeholt werden soll, neu veranschlagt. Dies betrifft insbesondere die Mittel für die Anschaffun-
gen auf den Spielplätzen. 
 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - 170.002,20 EUR 
 
Beim Verkauf der Gewerbegrundstücke im GIB hat die Gemeinde dem GIB einen Ausgleichsbetrag 
zur Kapitalstärkung zu zahlen. Der Ansatz hierfür lag bei 140 TEUR und stammte noch aus dem Vor-
jahr. Die Höhe des Betrages für die in 2021 zahlungswirksam abgeschlossenen Verträge wurde im 
Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt. Die Kapitalstärkung in Höhe von 210.085,66 EUR wird erst 
2022 zahlungswirksam, so dass eine Weiterübertragung dieser Mittel erforderlich ist. 
 
Ferner zahlt die Gemeinde für Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds der WVK ein. Bei der 
Übernahme von Beamten anderer Behörden erhält die Gemeinde einen Versorgungsausgleich. Ein 
Betrag von 125 TEUR stellte hier einen Mehrertrag dar, der dieser Finanzanlage zugeführt wurde. 
Insgesamt wurden dort 146.497,80 EUR eingezahlt. 
 
Die Beteiligung an der KDG erhöhte sich um 1.500 EUR. 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen dürfen nicht kreditfinanziert werden. 
 
 
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - 169.802,32 EUR 
 
Nach Herstellung der Umfahrung an der Robert-Bosch-Straße ist diese vom GIB auf die Gemeinde zu 
übertragen. Dies ist 2021 mit der Schlussabnahme erfolgt. Die noch in 2022 zu begleichende Schluss-
rechnung wird direkt bei der Gemeinde gebucht. Dafür werden die in 2021 nicht benötigten Mittel 
übertragen. Die Gemeinde hat in Höhe des Straßenwertes einen Sonderposten vom GIB erhalten. 
 
 
c) Mögliche Kreditaufnahme 
 
Kredite können maximal in Höhe der tatsächlich getätigten Investitionen aufgenommen werden. 
Ermächtigungen für Investitionen und die entsprechenden Kredite sind nach 2021 übertragen wor-
den. Für die Investitionen des Vorjahres sind Anfang 2021 ein Kredit von 2 Mio. EUR aufgenommen 
worden. 
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Die maximal mögliche Kreditaufnahme (für 2021) errechnet sich danach wie folgt: 
 

 
 Plan  Ist 

 

Ansatz 2021 Ermächtigung 
Üpl./Apl. 

Fortgeführ- 
ter Ansatz 

 Investitionsauszahlungen 10.914.200 3.663.788,72 14.577.988,72 4.856.299,99 
- Zuwendungen - 4.263.700 

 
-4.263.700,00 -1.873.982,29 

 - Beiträge und Entgelte -549.000 
 

-549.000 -54.739,46 
 - Veräußerung von Sachanlagen u.a. 

     = theoretische Kredithöhe 6.101.500 
 

9.765.288,72 2.927.578,24 
Kreditermächtigung Satzung  5.000.000 5.500.000 10.500.000 

 abzüglich Finanzanlagen -51.500 -125.000 -176.500 -146.497,80 
Mögliche Kreditaufnahmen  9.588.788,72 2.781.080,44 
Hierfür 2021 aufgenommene Kredite 

   
0,00 

 
 
2.4. NKF Kennzahlenset 
 
Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2018 bis 2021. Schwachpunkt dieses 
NKF-Kennzahlensets für einen interkommunalen Vergleich bleiben die unterschiedlichen Bewer-
tungsansätze der Eröffnungsbilanzen sowie der Umfang des Kernhaushaltes, insbesondere ob der 
Abwasserbetrieb hierzu gehört, oder eigenständig bewirtschaftet wird. 
 
Die Kennzahlen werden unter Zugrundelegung des ordentlichen Ergebnisses ermittelt. 
 

Kennzahl 
31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 Analysebereich 

Aufwandsdeckungsgrad 112,7% 110,7% 111,0% 116,9% Haushaltswirt-
schaftliche 

Gesamt-
situation 

Eigenkapitalquote 1 31,3% 32,4% 32,9% 35,3% 
Eigenkapitalquote 2 69,5% 68,3% 68,4% 69,4% 
Fehlbetragsquote  9,40% 7,55% 7,74% 11,82% 
Infrastrukturquote 55,6% 53,8% 50,5% 53,2% 

Kennzahlen zur 
Vermögenslage 

Abschreibungsintensität 12,7% 11,2% 11,1% 11,9% 
Drittfinanzierungsquote 60,0% 58,7% 57,1% 53,9% 
Investitionsquote 171,1% 303,0% 287,1% 192,9% 
Anlagendeckungsgrad 2 94,4% 89,9% 93,8% 97,2% 

Kennzahlen zur 
Finanzlage 

Dynamischer Verschuldungsgrad 7,6 5,18 11,20 4,15 
Liquidität 2. Grades 153,9% 67,3% 88,2% 170,9% 
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 3,9% 5,4% 5,4% 3,4% 
Zinslastquote 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 
Netto-Steuerquote/ Allg. 
Umlagenquote 63,3% 64,0% 62,5% 66,3% 

Kennzahlen zur 
Ertragslage 

Zuwendungsquote 11,0% 11,4% 10,5% 10,1% 
Personalintensität  18,6% 11,4% 14,1% 18,4% 
Sach- und Dienstleistungsintensität 9,5% 9,8% 11,3% 9,7% 
Transferaufwandsquote 43,0% 43,3% 44,9% 45,0% 

Anlagendeckungsgrad 1 74,8% 71,7% 73,3% 75,6% Gemeinde-
eigene Kenn-

zahlen Anlagenintensität 93,0% 95,4% 93,3% 91,8% 
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a) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 
 
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) 
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträ-
ge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung 
erreicht werden. 
 
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) 
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten 
Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Ge-
meinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. 
 
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) 
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesam-
ten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den 
Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz 
darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. 
 
Fehlbetragsquote (FbQ) 
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapi-
talanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl aus-
schließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird 
das Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. 
 
 
b) Kennzahlen zur Vermögenslage 
 
Infrastrukturquote (IsQ) 
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen 
auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermö-
gens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es 
sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der 
Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. 
 
Abschreibungsintensität (AbI) 
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde – gemessen am Gesamtaufwand - durch die 
Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. 
 
Drittfinanzierungsquote (DfQ) 
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus 
der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die 
Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird 
die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. 
 
Investitionsquote (InQ) 
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen 
und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. 
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c) Kennzahlen zur Finanzlage 
 
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) 
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig 
finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen 
Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital 
gegenübergestellt. 
 
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) 
Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemein-
de beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder 
Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im 
abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt 
werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theore-
tisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden 
Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). 
 
Liquidität 2. Grades (Li2) 
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie 
zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vor-
handenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. 
 
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) 
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 
„Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. 
 
Zinslastquote 
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den 
(ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. 
 
Durch die Kreditaufnahme haben sich die langfristigen Verbindlichkeiten erhöht, so dass auch der 
Anlagendeckungsgrad steigt. 
 
Die Verbindlichkeiten sind nach wie vor höher als die Forderungen. In absoluten Zahlen stellen sich 
die Liquiden Mittel/ Forderungen und Verbindlichkeiten (Laufzeit bis 5 Jahre) wie folgt dar: 
 
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 Veränderung 
Forderungen und liquide Mittel 4.118.052 2.667.904 3.797.877 4.847.315 1.049.438 
Verbindlichkeiten 5.800.893 7.476.514 7.335.805 6.220.759 -1.115.046 
Saldo -1.682.841 -4.808.610 -3.537.929 -1.373.444 2.164.484 

 
Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,05 Mio. EUR erhöht. Im Vorjahr war in 
diesem Betrag auch noch ein Kassenkredit von 2 Mio. EUR enthalten. 
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d) Kennzahlen zur Ertragslage 
 
Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ) 
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und 
somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft 
der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer in Abzug zu bringen. 
 
Zuwendungsquote (ZwQ) 
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und 
damit von Leistungen Dritter abhängig ist. 
 
Personalintensität (PI) 
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen 
Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl 
dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufge-
wendet wird. 
 
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) 
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine 
Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. 
 
Transferaufwandsquote (TAQ) 
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und 
den ordentlichen Aufwendungen her. 
 
 
e) Gemeindeeigene Kennzahlen 
 
Deckungsgrad 1 
Der Deckungsgrad 1 drückt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital inkl. Sonderpos-
ten für Anlagevermögen gedeckt ist. Im Vergleich zum Anlagendeckungsgrad 2 bleibt hier jedoch die 
Pensionsrückstellungen beim Eigenkapital unberücksichtigt. 
 
Anlagenintensität des Anlagevermögens 
Das gesamte Anlagevermögen setzt sich aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen 
und Finanzanlagen zusammen. Aus der Kennzahl kann man den Anteil der wesentlichen Vermögens-
posten am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) erkennen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie wirtschaftlich 
der Einsatz der Anlagegüter ist. Eine hohe Anlagenintensität verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von 
Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. 
 
 
 
2.5. Chancen – Risiken – Prognosen 
 
Das Jahr 2021 weist in haushaltsrechtlicher Hinsicht das beste Jahresergebnis seit Einführung des 
NKF im Jahr 2009 auf. Die positive Entwicklung, die im wesentlichen von den steigenden Gewerbe-
steuererträgen der vergangenen Jahre verursacht wurde, wird auch weiterhin notwendig sein, um 
die anstehenden Investitionen, inkl. der damit einhergehenden Belastungen des gemeindlichen 
Haushaltes durch Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen sowie Abschreibungen bewältigen zu 
können. 
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Bei den Gewerbesteuererträgen ist nicht zu vergessen, dass diese die Steuerkraft der Gemeinde er-
höhen und somit auch in den folgenden Jahren die Kreisumlage. Netto wird hiervon nicht mehr als 50 
% bei der Gemeinde verbleiben. 
 
Es ist jedoch zunehmend deutlich, dass nicht nur die Investitionen, sondern auch die steigenden 
Aufwendungen in den kommenden Jahren den gemeindlichen Haushalt belasten werden. 
Hier sind neben Transfer- und Energieaufwendungen vor allem die bauliche Unterhaltung für die 
gemeindlichen Objekte und das Infrastrukturvermögen zu nennen. Investitionen z.B. in Gebäude-
technik oder Digitalisierung verursaschen neben Abschreibungsaufwand auch einen steigendeb Pfle-
ge- und Unterhaltungsaufwand. 
 
2021 kann durch das positive Ergebnis die Ausgleichsrücklage weiterhin verstärkt werden. Die Isolie-
rung der coronabedingten Mehraufwendungen wäre dabei aus gemeindlicher Sicht nicht erforder-
lich. Die damit einhergehenden finanziellen Belastungen stellen im Hinblick auf das Investitionsvolu-
men ein größerers Problem dar als der Ausgleich der Ergebnisrechnung. 
 
Zwar konnte auch in diesem Jahr durch den guten Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die 
Neuverschuldung geringer gehalten werden, als theoretisch möglich wäre. Dies ist jedoch auf abseh-
bare Zeit angesichts der kommenden Investitionen nicht mehr möglich. Alternativen zur Kreditfinan-
zierung müssen stärker ins Auge gefasst werden, da auch die Leistung der laufenden Tilgungszahlun-
gen mit dem Investitionsvolumen schwierig werden können. 
 
Auch der „Förderdschungel“ hat sich noch nicht gelichtet. Weiterhin müssen Investitionen in den 
Haushalt eingestellt werden, um überhaupt einen Förderantrag stellen zu können. Im Einzelfall ist zu 
überlegen, wie eine Investition umzusetzen ist, wenn die erhoffte Förderung ausbleibt. Die Maß-
nahmen zur Sanierung der Turnhalle und das Projekt Buten un Binnen wurden nur unter dem Vorbe-
halt der Förderung in den Haushalt eingestellt. Schön ist, dass derartige Projekte dennoch durch das 
ehrenamtliche Engagement vieler vorangetrieben werden können. Dies ist sicherlich eine große 
Chance für eine kleine Gemeinde wie Südlohn. 
 
Wie sich die anderen Säulen der Gemeindefinanzierung entwickeln werden (Anteile an der Einkom-
men- und Umsatzsteuer), wird sorgfältig ermittelt und im Blick gehalten, eine Einflussnahme dieser 
Größen oder eine wirklich zuverlässige Schätzung ist – noch stärker als in den vergangenen Jahren - 
kaum möglich. 
 
Auch ist weiterhin von einer Erhöhung der Ausgaben für Transferaufwendungen und Kreisumlagen 
auszugehen, was den gemeindlichen Haushalt belasten wird. Die Befürchtung, dass die Abrechnun-
gen der Gewerbesteuer für das „Coronajahr 2020“ zur Verringerung von Gewerbesteuereinnahmen 
führen, hat sich bislang noch nicht bestätigt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass durch die Mehr-
aufwendungen für Energie, die im kommenden Jahr zu erwarten sind, aufgrund geringerer Gewinne 
die Gewerbesteuer in den nächsten Jahren wieder sinken wird. 
 
Wie sich die Finanzierung der auf Bundes- und Landesebene getätigten Auszahlungen zur Bewälti-
gung der Corona-Pandemie und auch des Ukrainekrieges und der Energieknappheit auf die gemeind-
lichen Finanzen auswirken wird, ist nicht abzusehen. 
 
Vor diesem Szenario ist auch weiter erforderlich, Investitionen kritisch zu überprüfen, wenn diese 
überwiegend durch Eigenmittel finanziert werden sollen. Auch alternative Denkansätze, wie zum 
Beispiel der Verkauf von nicht mehr benötigtem Anlagevermögen, sind weiter zu verfolgen. Ebenfalls 
dürfen Steuererhöhungen auf lange Sicht nicht ausgeschlossen werden. 
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a) Chancen 
Die Gewerbesteuer bleibt die wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde. Die Gemeinde Südlohn ist 
daher auch weiterhin darum bemüht, für die Gewerbetreibenden ein ausreichendes Angebot an Ge-
werbegrundstücken vorzuhalten. Die Förderung der einheimischen Gewerbebetriebe ist auch wich-
tig, um für die Südlohner Bürger den „Handwerker vor Ort“ zu halten. Ein Angebot, dessen Wert sich 
nicht in Zahlen berechnen lässt. 
 
Bei der Akquirierung von landwirtschaftlichen Ersatzflächen zeigt sich verstärkt, dass nicht nur die 
Preisvorstellungen der potentiellen Verkäufer hoch sind, sondern auch hohe Ansprüche an Lage und 
Größe der Ersatzflächen gestellt werden. Dies kann dazu führen, dass eine landwirtschaftliche Fläche, 
die der Gemeinde angeboten wird, als Tauschfläche nicht geeignet ist. Daher ist sorgfältig zu überle-
gen, ob und welche landwirtschaftlichen Flächen „auf Vorrat“ gekauft werden sollten. 
 
Die Entwicklung der Gewerbeflächen im Ortsteil Südlohn ist soweit erfolgt, dass voraussichtlich Ende 
2022 weitere Gewerbeflächen veräußert werden können. Vor allem in Oeding aber sind die Perspek-
tiven ungünstig. 
 
Die steigenden Preise für Wohn-/und Gewerbegrundstücke im Zusammenspiel mit den unsicheren 
Zeiten machen eine Prognose für die weitere Vermarktung schwierig. Hier muss daher Schritt für 
Schritt überlegt werden, wie weiter verfahren werden soll. 
 
Auch weiterhin lässt sich der Trend feststellen, dass Investoren durch Bauvorhaben zur Verdichtung 
im Innenbereich zunehmend kleinere Eigentums- und Mietwohnungen auf den Markt bringen. 
 
Die Ausweitung von Wohngebeiten in den Außenbereich ist aus rechtlichen aber auch tatsächlichen 
Gründen zunehmend schwierig. Insgesamt steigt dadurch die Bedeutung der innerörtlichen Entwick-
lung, zumal viele Interessenten inzwischen bereits über Wohneigentum verfügen und sich „im Alter 
kleiner setzen“ wollen. Wenn diesem Bedürfnis Rechnung getragen wird, werden innerorts wieder 
erschwingliche Immobilien für junge Familien frei. 
 
Die Gemeinde strebt daher eine gute Zusammenarbeit mit potentiellen Investoren an, um eine be-
darfsgerechte Versorgung der Bevölkerung zu ermöglichen. 
 
 
b) Risiken 
Die Gemeinde ist in ihrem Geschäftsbetrieb zahlreichen Risiken ausgesetzt. 
 
Innerhalb des Risikomanagements sind diese Risiken zu klassifizieren. 
Nicht steuerbar sind externe Risiken. Dabei stehen mittlerweile die bekannten Risiken wie Rückgän-
ge bei Steuereinnahmen, ungeplante Tariferhöhungen, oder zusätzliche Umlagen an Gemeindever-
bände abgeschlagen hinter den unvorhersehbaren globalen Entwicklungen (wie z.B. 
Coronapandemie, Ukrainekrieg, Gasmangellage und Klimawandel). Die durch Bund und Land ange-
ordneten notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung dieser Krisen gehen nicht mit einer adäquaten 
Ausstattung mit Finanzmitteln einher. Darüber hinaus ist auch der Personalaufwand gerade für eine 
kleine Verwaltung kaum zu leisten. Neues Personal ist auch für den öffentlichen Dienst nur schwer zu 
bekommen. 
 
Fast „nebenher“ müssen auch andere wichtige Projekte (Schulentwicklung, Digitalisierung, Klimama-
nagement) umgesetzt werden. 
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Weitere externe Risiken, die nur begrenzt steuerbar sind: 
 Zinsschwankungen 

Die seit Jahren prognostizierten Zinssteigerungen sind jetzt eingetreten. Das Zinsniveau für 
Kommunalkredite liegt aktuell bei ca. 3 %. Wie stark und in welche Richtungen Schwankun-
gen eintreten werden, kann nicht zuverlässig beurteilt werden. 
Sollte die Gemeinde ihren Haushalt auch auf einen längeren Zeitraum nicht mehr ausgleichen 
können, werden steigende Zinsen den Ausgleich des Ergebnishaushaltes zusätzlich erschwe-
ren. Durch die Zinszahlungen werden weitere Mittel gebunden, die dann für andere 
gemeindliche Aufgaben nicht mehr zu Verfügung stehen. Eine Senkung der Verschuldung 
würde dieses Risiko verringern. Angesichts der erforderlichen Investitionen ist jedoch eine 
Neuverschuldung nicht zu vermeiden. 

 Risiken aus öffentlichen Betrieben, Unternehmen und Beteiligungen 
Insbesondere durch den Kultur- und Freizeitbetrieb ist die Gemeinde an privaten Unterneh-
men beteiligt (SVS GmbH, RWE AG, KDG). Hier ist durch das grundsätzliche Insolvenzrisiko ein 
Totalausfall der größte denkbare Verlust. Er ist zwar nicht wahrscheinlich, würde aber auf-
grund des verhältnismäßig geringen Anteils an der gemeindlichen Bilanz nicht den Bestand 
der Gemeinde gefährden. 
Die Aktien der RWE AG sind unter ihrem derzeitigen Wert bilanziert. „Aufgestauter“ Ab-
schreibungsbedarf besteht nicht. 

 
Interne Risiken, die prinzipiell steuerbar sind: 

 Folgekosten kommunaler Investitionen 
Bei jeder Investitionsentscheidung sind die Folgekosten zu bedenken. Sie werden im Entwurf 
der jährlichen Finanzplanung für den gemeindlichen Haushalt ausgewiesen, sodass dies bei 
der Entscheidung über den Haushaltsplan berücksichtigt werden kann. Angesichts des im-
mensen Investitionsbedarfes ist dies jedoch schwierig. Die Ersatzinvestitionen für abgängige 
Anlagen sind weder in der Abschreibung noch im laufenden Unterhalt wesentlich günstiger. 
Zwar verursachen Neuanlagen in der Regel einen geringeren Energieaufwand, jedoch steht 
dem ein erhöhter Wartungsaufwand gegenüber. 

 
 Folgekosten durch schwierige Personalgewinnung und Altersstruktur der Beschäftigten: 

Das Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen außerhalb des öffentlichen Dienstes ist groß. Die 
Gemeinde muss daher Perspektiven für die vorhandenen und neuen Mitarbeiter bieten. Ins-
besondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist hierbei ein wichtiger Faktor. 
Bereits seit Jahren besteht das Problem, dass das Personal zunehmend gebunden ist, um die 
Bedürfnisse des gestiegenen Informationsbedarfes zu erfüllen. Auch treten stets neue Aufga-
ben – verstärkt durch ständige Gesetzesänderungen -  hinzu. Die Personalbeschaffung zeigt 
sich als zunehmend schwierig. Es muss daher akzeptiert werden, dass manche Arbeiten ohne 
geeignetes Personal nicht durchgeführt werden können. 
 
Zunehmend wird dies auf Dauer eine Fremdvergabe von Leistungen – also eine Umverteilung 
von Personalaufwand auf Sachaufwand – nach sich ziehen. Zunehmend wird dies Ingenieur-
leistungen betreffen, die nach Honorarordnungen und damit mit relativ hohen Kosten abge-
rechnet werden. 
 

 Pensionsrückstellungen 
In den Vorjahren ist aufgrund der schlechten Liquidität davon abgesehen worden, „echte 
Rückstellungen“ für die spätere Auszahlung von Beamtenpensionen zu bilden. Sie werden le-
diglich im Aufwand verbucht, ohne dass die entsprechende Liquidität zur Begleichung der 
Zahlungsverpflichtungen vorhanden ist. Bei weiterer Verbesserung der Liquidität sollte über-
legt werden, ob die frei werdenden Ressourcen allein für das Ziel „keine neuen Kredite“ ver-
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wendet werden sollen, oder ob vielleicht auch Mittel zur Ausfinanzierung der Beamtenpensi-
onen bereit gestellt werden sollten. Angestrebt wird hier eine Einzahlung in einen Fonds. 
Weitere Überlegungen hierzu sollen im Jahr 2022 erfolgen. 

 
Die Risikosteuerung erfolgt in den  Stufen „Vermeiden – vermindern – abwälzen -  Restrisiko“. 
 
Bei Pflichtaufgaben kann die Gemeinde nicht sparen. Die Vermeidung oder Abwälzung des Risikos ist 
nicht möglich. Es ist lediglich zu überlegen, wie die Risiken in diesem Bereich vermindert werden 
können. Zwangsläufig führt dies dazu, dass im Bereich der freiwilligen Aufgaben umso gründlicher 
überlegt werden muss, wie viel sich die Gemeinde leisten kann. 
 
 
c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022 
 
Nach dem Haushaltsplan 2022 waren erst in den letzten Jahren des Finanzplanungszeitraums wieder 
positive Ergebnisse zu erwarten. Vor allem steigende Transferaufwendungen stellen eine zunehmen-
de Belastung für den Haushalt dar. Dieser Trend wird sicherlich durch den Ukrainekrieg noch weiter 
steigen. Auch die Kreisumlage wird voraussichtlich  – nicht nur aufgrund der gestiegenen Gewerbe-
steuereinnahmen – gegenüber der Planung 2022 in den Finanzplanjahren steigen. 
 
Im Jahr 2022 selbst waren aufgrund außergewöhnlicher Gewerbesteuerzahlungen und wegen der 
Streckung von Investitionen noch keine Kreditaufnahmen nötig. Durch die Erstellung einer Prioritä-
tenliste sollen die für 2022 eingeplanten Investitionen auf die kommenden Jahre so verteilt werden, 
dass die Umsetzung auch realistisch ist. Das Investitionsvolumen des Finanzplanungszeitraums kann 
aufgrund der inzwischen eingetretenen Priorisierung anderer Vorhaben nicht wie im geplanten Um-
fang umgesetzt werden. 
 
Die weiteren zentralen Größen wie Steueranteile für die Gemeinden scheinen im Jahr 2022 das ver-
anschlagte Niveau zu erreichen. Wie sie sich künftig entwickeln werden, bleibt abzuwarten. 
 
Die Verringerung der Neuverschuldung kann nicht mehr in dem geplanten Umfang durch den Saldo 
aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden, so dass zwangsläufig Neukreditaufnahmen 
erforderlich werden. Diese werden entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Investitionen 
geprüft. Ob und wie mit weiteren Maßnahmen auf die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde einge-
wirkt werden muss, ist abzuwarten. 
 
Insgesamt sind daher künftig die Investitionen und auch die zusätzlichen freiwilligen Leistungen der 
Gemeinde hinsichtlich der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit kritisch zu überprüfen. 
 
Sanierungen der Schulen, Straßenbaumaßnahmen oder Maßnahmen im Abwasserbereich müssen 
zur Substanzerhaltung durchgeführt werden. Investitionen belasten stets durch Abschreibungen und 
Verzinsungen die kommenden Haushaltsjahre. Soweit sie im Abwasserbereich stattfinden, werden 
sie durch Gebühreneinnahmen gedeckt. 
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2.6. Plan-Ist-Analyse 
a) Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2021 
 

 Plan Fortg. Ist ∆ Plan - Ist 
Ansatz  

Steuern und ähnliche Abgaben 12.238.550 12.238.550,00 14.859.933,93 2.621.383,93 
Gemeindesteuern 6.622.900 6.622.900,00 8.944.562,64 2.321.662,64 
Steueranteile 5.615.650 5.615.650,00 5.915.371,29 299.721,29 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.055.840 2.082.269,00 2.238.623,23 156.354,23 
Erträge Auflösung Sonderposten 959.780 959.780,00 878.021,84 -81.758,16 
Landeszuweisungen Schulen 118.000 144.429,00 227.043,92 82.614,92 
Aufwands-/und Unterhaltungspauschale 129.600 129.600,00 129.611,17 11,17 
Sonstige Zuweisungen 848.460 848.460,00 1.003.946,30 155.486,30 

+ Sonstige Transfererträge 7.400 7.400,00 14.186,12 6.786,12 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.673.080 3.673.080,00 3.342.747,53 -330.332,47 
Verwaltungsgebühren 73.900 73.900,00 83.511,90 9.611,90 
Elternbeiträge (OGS + Übermittagsbetreuung) 67.000 67.000,00 40.050,00 -26.950,00 
Gebühren kostenrechnende Einrichtungen 3.159.960 3.159.960,00 2.846.067,58 -313.892,42 
Erträge Auflösung Sonderposten 372.220 372.220,00 373.118,05 898,05 

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 517.880 517.880,00 593.693,51 75.813,51 
Verkaufserlöse 125.980 125.980,00 218.576,74 92.596,74 
Mieten und Pachten 384.000 384.000,00 362.638,88 -21.361,12 
Diverse Entgelte 7.900 7.900,00 12.477,89 4.577,89 

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 320.040 320.040,00 436.364,88 116.324,88 
andere Haushalte 102.540 102.540,00 99.809,06 -2.730,94 
SGB II 180.000 180.000,00 262.997,03 82.997,03 
Sonstige Erstattungen (für Dienstleistungen etc.) 34.500 34.500,00 70.345,93 35.845,93 
Friedhofsanlagen 3.000 3.000,00 3.212,86 212,86 
+ Sonstige ordentliche Erträge 390.930 390.930,00 683.421,39 292.491,39 
Konzessionsabgaben u.ä. 324.680 324.680,00 386.188,18 61.508,18 
Zinsen, Zwangsgelder 42.050 42.050,00 44.529,10 2.479,10 
Erstattungen 2.500 2.500,00 186.955,40 184.455,40 
Vermögensveräußerung 0 0,00 5.720,00 5.720,00 
Auflösung Sonderposten und Rückstellungen 21.700 21.700,00 60.028,71 38.328,71 

+ Aktivierte Eigenleistungen 0 0,00 0,00 0,00 
+/- Bestandsveränderungen -43.640 -43.640,00 -52.748,48 -9.108,48 
 = Ordentliche Erträge 19.160.080 19.186.509,00 22.116.222,11 2.929.713,11 
- Personalaufwendungen 3.406.730 3.421.330,00 3.477.866,37 56.536,37 
Gehälter, Vergütungen 2.593.600 2.608.200,00 2.471.012,92 -137.187,08 
Sozialversicherung, Beihilfen 697.500 697.500,00 547.710,73 -149.789,27 
Rückstellungen 115.630 115.630,00 459.142,72 343.512,72 

- Versorgungsaufwendungen 375.690 375.690,00 411.442,26 35.752,26 
Pensionen inkl. Rückstellungen 257.690 257.690,00 329.905,97 72.215,97 
Beihilfen inkl. Rückstellungen 118.000 118.000,00 81.536,29 -36.463,71 

- Sach- und Dienstleistungen 1.769.070 1.916.495,22 1.832.232,47 -84.262,75 
Fertigung 73.500 73.500 69.569 -3.931,12 
Energie 515.190 515.190 460.698 -54.492,32 
Unterhaltung und Bewirtschaftung 918.010 1.049.864 947.582 -102.281,94 
Verwaltung und Betrieb 106.250 116.821 124.485 7.664,27 
Kostenerstattungen 50.520 55.520 50.805 -4.715,46 
sonstige Dienstleistungen 39.000 39.000 21.372 -17.628,37 
Coronabedingte Mehraufwendungen 66.600 66.600 157.722 91.122,19 
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- Bilanzielle Abschreibungen 2.382.383 2.382.383,00 2.246.300,59 -136.082,41 
Immaterielle Vermögensgegenstände 15.400 15.400,00 9.992,78 -5.407,22 
Gebäude 541.550 541.550,00 538.507,00 -3.043,00 
Infrastruktur inkl. Grünflächen 1.558.533 1.558.533,00 1.427.998,75 -130.534,25 
Maschinen 164.150 164.150,00 167.058,48 2.908,48 
BGA 89.010 89.010,00 88.867,58 -142,42 
Sonstige AfA 13.740 13.740,00 13.876,00 136,00 

- Transferaufwendungen 8.846.444 8.880.126,04 8.521.873,66 -358.252,38 
Zuweisungen und Zuschüsse 1.559.880 1.593.562,04 1.052.005,84 -541.556,20 
Sozialtransferleistungen 335.000 335.000,00 304.121,42 -30.878,58 
Umlagen 6.900.064 6.900.064,00 7.115.447,28 215.383,28 
Abwasserabgabe, Weiterleitung Gebühren 51.500 51.500,00 50.299,12 -1.200,88 

- Sonstige ordentlichen Aufwendungen 2.585.280 2.638.627,19 2.426.888,30 -211.738,89 
Sonstiger Personalaufwand 108.670 109.440,00 58.364,64 -51.075,36 
Inanspruchnahme von Diensten Dritter 1.675.090 1.677.417,00 1.657.137,06 -20.279,94 
Geschäftsaufwendungen 448.450 498.700,19 329.457,75 -169.242,44 
Beiträge, Wertberichtigungen 149.510 149.510,00 193.905,88 44.395,88 
Steuern 37.440 37.440,00 32.845,33 -4.594,67 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 166.120 166.120,00 155.177,64 -10.942,36 

 = ordentliche Aufwendungen 19.365.597 19.614.651,45 18.916.603,65 -698.047,80 
 = ordentliches Ergebnis -205.517 -428.142,45 3.199.618,46 3.627.760,91 
+ Finanzerträge 200 200,00 2.931,74 2.731,74 
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -233.660 -233.660,00 -223.554,91 10.105,09 

 = Finanzergebnis -233.460 -233.460,00 -220.623,17 12.836,83 
 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit 

-438.977 -661.602,45 2.978.995,29 3.640.597,74 

 
+ Außerordentliche Erträge 1.198.930 1.198.930 339.189,95 -859.740,05 
- Außerordentliche Aufwendung 0 0 0 0 

 = Außerordentliches Ergebnis 1.198.930 1.198.930 339.189,95 -859.740,05 
 = Jahresergebnis 759.953 537.327,55 3.318.185,24 2.780.857,69 

 
 
b) Erläuterung der Plan-Ist-Analyse zur Ergebnisrechnung für das Jahr 2021 
 
Steuern und ähnliche Abgaben 2.621.383,93 EUR 
 
Die Grundsteuer B lag mit 1,675 Mio. EUR um 50 TEUR über dem Ansatz. 
 
Die Gewerbesteuer lag im Jahr 2021 mit fast 7 Mio. EUR um 2,3 Mio. EUR über dem Ansatz. Es waren 
erhebliche Nachzahlungen für die Vorjahre zu leisten. Coronabedingte Mindererträge fielen hier 
nicht ins Gewicht und wurden daher nicht ermittelt. 
 
Der Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer lag 288 TEUR über dem Ansatz. 
Coronabedingte Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung 2020 betrugen 124 TEUR. 
 
Die Vergnügungssteuer lag – auch durch Wegfall einer Spielhalle – 28,8 TEUR unter dem ohnehin 
reduzierten Ansatz. Der coronabedingte Minderertrag wurde mit 58,7 TEUR ermittelt. 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen  156.354,23 EUR 
 
Da weniger Investitionszuschüsse geflossen sind als geplant, fallen auch die entsprechenden Sonder-
postenauflösungen geringer aus. 
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Auch die geringere ertragswirksame Verwendung der Pauschalzuweisungen (Schul-/Sport-
/Investitionspauschale) hat zu Mindererträgen von 157 TEUR geführt. Stattdessen sind diese Pau-
schalzuweisungen Investitionen zugeordnet und ertragswirksam abgeschrieben worden. Dies führt zu 
Mehrerträgen bei den Schulgebäuden von 62 TEUR, im Bauhofbereich von 28,1 TEUR. 
 
Mehr-/Mindererträge bei der Auflösung der Sonderposten ergeben sich teilweise auch durch Umbu-
chungen aus dem Jahresabschluss 2020, die ertragsmäßig bei der Haushaltsplanung 2021 noch nicht 
berücksichtigt werden können. 
 
Die Pauschalzuweisungen für Asylbewerber waren ca. 134 TEUR über dem Ansatz. 
 
Die Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus wurde noch nicht abgerufen. Hier werden 
noch 36 TEUR im nächsten Jahr erwartet. 
 
Für die Leerstandsförderung hat die Gemeinde einen nicht eingeplanten Zuwendungsbescheid über 
50 TEUR erhalten. Dieser wurde ertragsmäßig in 2021 verbucht. Ob es hier zur Auszahlung kommt, 
muss jedoch noch abgewartet werden. 
 
Für die OGS in Südlohn und Oeding waren Mehrerträge von insgesamt 83 TEUR zu verzeichnen. 
 
 
Sonstige Transfererträge  6.786,12 EUR 
 
Mehrerträge ergaben sich durch die Abrechnung der Maßnahme „Heimatfonds“ im Jahr 2021 (2.100 
EUR), Mehrerstattung von Sozialleistungsträgern (3 TEUR), Denkmalpflege (850 EUR) und Erstattun-
gen der Stadt Stadtlohn für das Bürgerbusprojekt (780 EUR). 
 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  -330.332,47 EUR 
 
Da sowohl die Entnahme als auch die Zuführung zu den Rücklagen in den kostenrechnenden Einrich-
tungen über das Gebührenertragskonto gebucht werden, verringert es die Gebührenerträge, wenn 
die Rücklagen wegen geringerer Aufwendungen oder anderer Erträge nicht in geplantem Umfang in 
Anspruch genommen werden müssen. Im Abwasserbereich entstanden insgesamt Mindererträge 
von 300 TEUR und im Abfallbereich ca. 30 TEUR. Hier werden die Mindererträge teilweise durch hö-
here Gefäßzahlen und somit steigende Gebührenzahlungen kompensiert. Insgesamt lagen so die 
Mindererträge in den kostenrechnenden  Einrichtungen bei 314 TEUR. 
 
Mindererträge im Schulbereich (Elternbeiträge OGS und Übermittagsbetreuung) lagen bei 27 TEUR. 
 
Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren betrugen 9 TEUR. 
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Privatrechtliche Leistungsentgelte 161.563,12 EUR 
 
Die Berechnung der Nebenkostenerstattung für die Hans-Christian-Andersen-Schule führte zu einem 
Minderertrag von 23 TEUR. Dem stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber. 
 
Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise haben sich die Einnahmen aus der Altpapierverwertung um 
64 TEUR gegenüber dem Ansatz erhöht. 
 
Ferner wurden Grundstücke, die für Erschließungszwecke nicht mehr erforderlich waren, veräußert 
(33,28 TEUR). Diesen Erlösen stehen auch Mindererträge durch Bestandveränderungen gegenüber. 
 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.324,88 EUR 
 
Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen setzen sich aus vielen kleinen Beträgen zusammen. Den 
größten Anteil macht hier die Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten im Sozialhilfebereich 
aus (83 TEUR). Ferner wurden Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 15,7 TEUR erstattet. Im Ab-
fallbereich lagen die vermischten Einnahmen (Alttextil und E-Schrott) 11,8 TEUR über dem Ansatz. 
 
Nennenswerte Mindererträge waren nicht zu verzeichnen. 
 
 
Sonstige ordentliche Erträge  292.491,39 EUR 
 
Im Rahmen des Versorgungslastenausgleiches sind Erträge von 123 TEUR entstanden, die im Haus-
haltsplan nicht veranschlagt werden konnten. Dieser Betrag wurde wie bereits im Jahresabschluss 
des Vorjahres mitgeteilt zur Ausfinanzierung der Beamtenpensionen zweckentsprechend in den kvw-
Fonds eingezahlt. 
 
Der Barwert des Erstattungsanspruches nach dem Beamtenversorgungsgesetz war entsprechend des 
aktuellen Heubeck-Gutachtens anzupassen. Der Mehrertrag hierdurch lag bei 58 TEUR. 
 
Die Konzessionsabgaben lagen 61,5 TEUR über dem Ansatz. 
 
Ein Mehrertrag von 37,8 TEUR ergab sich durch die Ausbuchung einer Rückstellung, die bei der Eröff-
nungsbilanz für Unterhaltungsmaßnahmen an der St. Vitus Schule eingebucht worden war. 
 
Die weiteren Mehr-/Mindererträge waren nicht nennenswert. 
 
Aktivierte Eigenleistungen wurden nicht gebildet 
 
Bestandsveränderungen 9.108,48 EUR 
 
Bestandsveränderungen ergeben sich dem Grunde nach bei Veräußerung von Umlaufvermögen, 
haben also für die Gemeinde eigentlich nur untergeordnete Bedeutung. Sie entstehen regelmäßig in 
kleinerem Umfang durch die Veräußerung von Büchern sowie kleinerer Grundstücksflächen (2021: 
zwei nicht mehr benötigte Straßenflächen). 
 
Ordentliche Erträge gesamt  2.929.713,11 EUR 
 
Die ordentlichen Erträge betragen insgesamt 22,116 Mio. EUR (2020: 20,474 Mio. EUR). 
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Personal- und Versorgungsaufwendungen 92.288,63 EUR 
 
Angesichts des geplanten Gesamtvolumens von 3,89 Mio. EUR hält sich der Mehraufwand in vertret-
barem Rahmen. Wie in den Vorjahren entstand der Mehraufwand durch Rückstellungsbuchungen. 
Beihilfen und vor allem Rückstellungskalkulationen sind kaum zu prognostizieren. Bei den Gehältern 
und Sozialversicherungsbeiträgen lagen die Aufwendungen 287 TEUR unter dem Ansatz. 
 
Die Rückstellungskalkulationen werden den Heubeck-Gutachten entnommen, die immer auf der 
Basis der aktuellen Beschäftigten ausgelegt sind. Veränderungen im Personalbestand, die im laufen-
den Jahr eintreten, können hierbei noch nicht berücksichtigt werden, so dass dies zu Schwankungen 
nicht nur in der Höhe, sondern auch bei der Zuordnung „aktive Beschäftigte“ (Personalaufwendun-
gen) und Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) führt. 
 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  -84.262,75 EUR 
 
Viele Ansätze werden aus Erfahrungswerten gebildet, so dass im Bereich von Unterhaltung und Neu-
anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in beide Richtungen Abweichungen möglich sind. 
 
Coronabedingt waren Aufwendungen von 157 TEUR (Vorjahr: 164 TEUR) zu verzeichnen. Planmäßig 
waren diese mit 66 TEUR kalkuliert worden (Vereinszuschüsse, Gutscheinsystem). Mehraufwendun-
gen waren durch Anschaffungen wie z.B. Raumluftampeln und Luftreinigern in den Schulen (80 TEUR) 
und im Rathaus (10 TEUR) bedingt. Coronabedingte Aufwendungen werden durch den außerordent-
lichen Ertrag ergebnisneutral ausgebucht. 
 
Nennenswerte Mehraufwendungen in einzelnen Buchungsstellen waren wie folgt zu verzeichenn: 
11.02.01.528190: Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 13.248,62 EUR 

Hier machten allein die erforderlichen Stellenausschreibungen einen Betrag von 
17,8 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR) aus. 

12.02.01.523400: Unterhaltung Fahrzeuge (Feuerwehr) 11.087,26 EUR 
21.01.01.523715: Reinigung St. Vitus Schule 20.144,81 EUR 
21.01.01.523720: Strom, Gas, Wasser, St. Vitus Schule 10.479,35 EUR 

Die Mehraufwendungen in der von-Galen-Schule lagen hierfür nur bei 6,4 TEUR. 
Hier waren die Ansätze bereits entsprechend erhöht worden. 

42.01.01.523190: Unterhaltung der Sportanlagen 22.137,38 EUR 
Hier waren neben den üblichen Maßnahmen vermehrt Baumschnittarbeiten 
durchzuführen (10,5 TEUR). Beträge, die früher teilweise als Vereinszuschuss 
gebucht wurden, werden nunmehr hier verausgabt. 

55.03.01.523190: Unterhaltung der Wasserläufe 14.000,30 EUR 
 Vermehrte Grabenräumung erforderlich 
 
Ermächtigungen von 12,8 TEUR wurden ins Folgejahr übertragen. Es wird hierzu auf die Übersicht der 
Ermächtigungsübertragungen auf Seite 34/35 verwiesen. 
 
In diesem Bereich ist künftig von höheren Haushaltsansätzen auszugehen. 
 
 
Bilanzielle Abschreibungen - 136.082,41 EUR 
 
Abweichungen in diesem Bereich sind i.d.R. dadurch zu erklären, dass geplante Investitionen noch 
nicht abgeschlossen wurden und hierdurch die Abschreibungen geringer werden. Andererseits kön-
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nen sich die Abschreibungen in einzelnen Positionen erhöhen, wenn durchgeführte Investitionen 
teurer geworden sind oder im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt wird, dass die Anlagen tat-
sächlich anderen Konten zuzuordnen sind. 
 
So war bei den Straßen 44 TEUR und im Abwasserbereich 46 TEUR Minderaufwendungen zu ver-
zeichnen. Da die Spielplätze in 2021 nicht gebucht wurden, war auch hier die Abschreibung 40 TEUR 
geringer als geplant. 
 
 
Transferaufwendungen - 358.252,38 EUR 
 
Aus dem Vorjahr standen hier noch Mittel in Höhe von 33,7 TEUR (u.a. Sportstättenbau) zur Verfü-
gung, so dass sich der Ansatz entsprechend auf 8,88 Mio. EUR erhöhte. 
 
Auch in 2021 wurde der Zuschuss für den Breitbandausbau (250 TEUR) noch nicht fällig. 
 
Für die noch nicht durchgeführten Maßnahmen im Sportstättenbau wurden Mittel aus 2020 und 
2021 in Höhe von 52 TEUR nach 2022 übertragen. Ferner sind hier Minderaufwendungen durch die 
geänderte Buchungssystematik (Sh. Sach-/Dienstleistungen) zu verzeichnen. Die Minderaufwendun-
gen für den Sportbereich betragen insgesamt 74,1 TEUR. 
 
Minderaufwendungen im Schulbereich (OGS und Übermittagbetreuung) betrugen 113,8 TEUR. 
 
Ferner wurde festgestellt, dass der Haushaltsansatz für die Rechnungsabgrenzung im Kindergarten-
bereich zu hoch gewählt wurde. Hier waren noch aus den Vorjahren Zuschussanteile enthalten, die 
bereits im Jahr der Investition komplett aufwandswirksam verbucht wurden. Der Minderaufwand 
beläuft sich auf 40 TEUR. 
 
Weitere nennenswerte Minderaufwendungen ergaben sich bei den Zuschüssen für die Zusatzplätze 
in den Kindergärten (30 TEUR) sowie beim Zuschuss für das Jugendwerk (33,5 TEUR). 
 
Mehraufwendungen waren vor allem aufgrund der guten Gewerbesteuererträge durch die höhere 
Gewerbesteuerumlage (209 TEUR) zu verzeichnen. 
 
Weitere Änderungen hat es nur in geringem Umfang gegeben. 
 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen - 211.738,89 EUR 
 
Aus dem Vorjahr standen hier noch Mittel in Höhe von 53 TEUR zur Verfügung, so dass sich der An-
satz auf 2,6 Mio. EUR belief. 
 
Größere Mehraufwendungen hat es für die Nutzung des Wertstoffhofes gegeben (33,5 TEUR), die 
jedoch durch die direkte Verbuchung der angelieferten Mengen dort entstanden sind. Diese Mengen 
wurden früher i.d.R. bei den Deponiekosten für den Sperrmüll erfasst. Darüber hinaus sind auch 
Minderaufwendungen und Erträge durch die bessere Getrennthaltung der Abfälle zu verzeichenn. 
Hier wird auf die Erläuterungen auf Seite 27 verwiesen. Die Kompostierung der Bioabfälle war 11,1 
TEUR teurer als geplant. 
 
Durch die Umbuchung des Wohnraumversorgungskonzeptes aus der Anlagenbuchhaltung entstand 
ein (ungeplanter) Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 23,2 TEUR. 
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Die Mittel für die Gutachten zur Bewertung der Hans-Christian-Andersen Schule waren nicht einge-
plant (14,7 TEUR). 
 
Minderaufwendungen entstanden bei Prüfungs- und Beratungskosten im Abwasserbereich und für 
Bauleitplanung (65 TEUR). Das Brandschutzgutachten konnte noch nicht erstellt werden. In der Pla-
nungsstelle für die Feuerwehr entstand u.a. dadurch ein Minderaufwand von ca. 60 TEUR. Die Klär-
schlammbeseitigung war 34, 6 TEUR günstiger als erwartet. 
 
Weitere Mehr-/Minderaufwendungen entstanden in vielen kleinen Einzelpositionen. 
 
 
Ordentliche Aufwendungen gesamt -698.047,80 EUR 
 
Die ordentlichen Aufwendungen betragen im Abschluss 18,917 Mio. EUR (2020: 18,443 Mio. EUR). 
 
 
Finanzergebnis 13.458,78 EUR 
 
Das Finanzergebnis ist aufgrund der geringen Kreditaufnahmen mit den dadurch niedrigeren Zinsen 
besser als geplant. Liquiditätszinsen sind den Betrieben nicht berechnet worden, da auch Kassenkre-
dite zinsbringend aufgenommen wurden. 
 
 
Außerordentliches Ergebnis 339.189,95 EUR 
 
Coronabedingte Mehraufwendungen müssen im Rahmen des Jahresabschlusses isoliert werden. Es 
ist ein außerordentlicher Ertrag gegen die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der 
gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ zu buchen. Die Berechnung dieses Betrages kann dem Anhang auf 
Seite 7 entnommen werden. 339,2 TEUR erhöhen damit das Jahresergebnis. Eine Abschreibung kann 
ab dem Jahr 2025 erfolgen. Die Abschreibungsdauer ist dann festzulegen. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Insgesamt führen die Abweichungen der Ergebnisrechnung gegenüber den fortgeschriebenen Ansät-
zen im Haushaltsplan zu einer Verbesserung in Höhe von 3,98 Mio. EUR bezogen auf das ordentliche 
Ergebnis. Das Haushaltsjahr 2021 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Plus von 3,319 Mio. 
EUR ab. 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK  DES  UNABHÄNGIGEN  ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Gemeinde Südlohn 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Südlohn – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, 
den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde für das Haushaltsjahr vom 
01. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2021 sowie ih-
rer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

o vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Verantwortung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, 
zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben. 

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er 
als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Rat der Gemeinde Südlohn ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gemeinde Südlohn zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde 
vermittelt sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
nach § 102 Abs. 1 GO NRW und in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können, 

o gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkeh-
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme der Gemeinde abzugeben, 

o beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben, 

o ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. 
der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die ste-
tige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann, 

o beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermit-
telt, 

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde, 

o führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Ri-
siko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Bielefeld, den 26. Oktober 2022 

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Cebulla Heidbrink 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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